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Einleitung

Das erste und höchste Prinzip der medizinischen 
Ethik ist das auch in der allgemeinen Forschungs-
ethik wichtige Nichtschadensprinzip (HSK, 2020, 
13). Es wird normalerweise mit dem hippokra-
tischen Eid in Verbindung gebracht,1 auf den sich 
auch gerne archäologische Ethikkodizes (WSVA, 
2010, Präambel = DGUF, 2011, Präambel) beru-
fen. Adressaten dieser Handlungsanweisung 
sind im Bereich der medizinischen Ethik einzel-
ne Ärztinnen und Ärzte, die eine bestimmte (Be-) 
Handlung setzen wollen; Nutznießer hingegen 
der von einer konkreten, geplanten (Be-) Hand-
lung betroffene, einzelne Mensch.

Betrachtet man gängige archäologische Ethik-
kodizes (z.B. WSVA, 2010; DGUF, 2011; EAA, 
2022), kehren viele davon (z.B. WSVA, 2010; 
DGUF, 2011) dieses Adressat-Nutznießer-Ver-
hältnis um. (Geplanter) Nutznießer soll nicht der 
durch Handlungen von Archäologen konkret be-
troffene Mensch sein, sondern „die Archäologie“ 
(sowohl als physische Sache als auch als wissen-

schaftliches Fach). Adressat der Handlungsanwei-
sung sind umgekehrt oft weniger die den Kodex 
propagierenden Archäologen, sondern eigentlich 
Dritte, d.h. von „Archäologie“ betroffene, andere 
Menschen. Das zeigt sich insbesondere an meh-
reren ihrer Eigenschaften. Zum Beispiel: die mei-
sten Handlungsanweisungen scheinen sich zwar 
primär an Archäologen zu richten, stellen aber 
tatsächlich einen universellen Geltungsanspruch. 
Mechanismen und auch ein erkennbares Interesse, 
die Ethik gegen Mitglieder der sie verabschiedet 
habenden Organisation effektiv durchzusetzen, 
fehlen fast regelhaft. Bei genauerer Betrachtung 
erweisen sich diese Ethiken daher zumeist als 
wertlose Wunschlisten ans archäologische Christ-
kind bzw. an außenstehende Dritte. Die Mitglie-
der der jeweiligen Organisation werden hingegen 
als über jeden Verdacht der Ethikverletzung er-
haben betrachtet und selbst deren nachgewiesene 
Verstöße nicht geahndet. Derartige Kodizes sind 
nichts anderes als Feigenblätter, die Archäologen 
ermöglichen, zur Durchsetzung ihrer subjektiven, 
partikulären Interessen gesetzte Handlungen 
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als vorgeblich fachethisch erforderliches Verhal-
ten (wenigstens vor sich selbst, oft aber auch ge-
genüber Dritten) darzustellen, selbst wenn diese 
Handlungen unethisch oder gar rechtswidrig 
sind.2 Sie sind daher sozialschädlich und sollten 
durch Besseres ersetzt werden.

Damit fachliche Ethikkodizes wirkmächtig 
werden können, müssen sie sozialverträglich sein 
und als Adressat sich ihnen freiwillig unterwer-
fende und sie verinnerlichende Archäologinnen 
und Archäologen haben, gegen die sie erforderli-
chenfalls auch durchgesetzt werden. Nutznießer 
einer solchen Fachethik muss – nicht anders als bei 
der medizinischen – der von Archäologie betrof-
fene Mensch (als Individuum, nicht „die Mensch-
heit“ als Kollektiv) sein. Und sie muss, um sozial-
verträglich zu sein, die Balance fachlicher Werte 
und Interessen mit jenen der einzelnen, von Archä-
ologie betroffenen Individuen in den Vordergrund 
stellen. Dazu muss sie jene Werte und Prinzipien 
definieren, die es einzelnen Archäologen ermögli-
chen, ihr fachliches Verhalten selbstständig und ei-
genverantwortlich zu gestalten. Und zwar so, dass 
ihre archäologischen Handlungen davon konkret 
betroffenen Menschen möglichst keinen Schaden 
zufügen und diesen zum Vorteil gereichen.

Nur das hat Sinn, weil nur das funktionieren 
kann; und es ist höchste Zeit, eine solche Fachethik 
zu entwickeln. Werte und Prinzipien zu definie-
ren, die außenstehenden Dritten vorschreiben, wie 
diese ihr Verhalten zu ihrem eigenen Nachteil zum 
Vorteil „der Archäologie“ (bzw. uns Archäologen) zu 
gestalten haben, ist nämlich nicht unsere Aufgabe, 
sondern die des Gesetzgebers. Die Frage für uns 
kann daher nicht sein, was andere für „die Archäo-
logie“ tun müssen – dafür gibt es Gesetze – sondern 
nur, was wir mit „der Archäologie“ für andere Men-
schen (inklusive andere Archäologen) tun sollen.

Um dies zu zeigen, wird in diesem Beitrag 
nach einer kurzen allgemeinen Einführung ein 
archäologischer Ethikkodex – jener der diese 
Zeitschrift herausgebenden DGUF (DGUF 2011; 
inhaltsgleich übernommen von WSVA, 2010) – 
kritisch in Hinblick auf seine Eignung, Erforder-
lichkeit und Verhältnismäßigkeit diskutiert und 
bewertet. Anschließend werden allgemein gehal-
tene Vorschläge gemacht, welche Aspekte bei der 
Entwicklung eines (wohl erforderlichen) neuen 
Ethikkodex besonders beachtet werden sollten. 

Wissenschaft, Recht, und Ethik

Die (moderne) Wissenschaft ist ein Produkt des 
aufgeklärten Humanismus. Aufbauend auf dem 

von Immanuel Kant vermutlich am prägnantesten 
ausformulierten Grundgedanken der Aufklärung,

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündig-
keit, wenn die Ursache derselben nicht am Man-
gel des Verstandes, sondern der Entschließung 
und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe 
Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-
nen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung“

(KAnt, 1784, 481),
ist das eigentliche Ideal und damit in gewissem 
Sinn die einzige Pflicht von Wissenschaftern 
„die schonungslose Wahrheitssuche“ (BErKA, 1999, 
342; Hervorhebung: Autor). Was das in letzter 
logischer Konsequenz bedeutet, hat wohl Paul 
Feyerabend in seiner Skizze einer anarchistischen 
Erkenntnistheorie am klarsten ausgedrückt:

„Wer sich dem reichen, von der Geschichte ge-
lieferten Material zuwendet und es nicht da-
rauf abgesehen hat, es zu verdünnen, um seine 
niedrigen Instinkte zu befriedigen, nämlich die 
Sucht nach geistiger Sicherheit in Form von 
Klarheit, Präzision, »Objektivität«, »Wahr-
heit«, der wird einsehen, dass es nur einen 
Grundsatz gibt, der sich unter allen Umstän-
den und in allen Stadien der menschlichen Ent-
wicklung vertreten lässt. Es ist der Grundsatz: 
Anything goes.“

(FEyErABEnD 1986, 31-32; 
Hervorhebungen: Original).

Auf rein epistemologischer Ebene ist diese ab-
solute Freiheit von Wissenschaftlern – dass eben 
wirklich alles erlaubt ist – auch durchaus vertret-
bar, ja streng genommen sogar notwendig. Je we-
niger Hindernisse der Möglichkeit, Erkenntnis zu 
gewinnen, entgegenstehen, desto größer ist die 
Chance, die gesuchten Erkenntnisse auch tatsäch-
lich zu gewinnen. Denn jedes Hindernis, jede die-
se absolute Freiheit einschränkende Regel, ver-
schließt eventuell mögliche Pfade zu bestimmten 
Erkenntnissen, die nur erreicht werden können, 
wenn dieses Hindernis aus dem Weg geräumt 
bzw. diese Regel missachtet wird. Sozialverträg-
lich wäre eine derart radikale Entschließung aller 
Wissenschaftler, sich ihres Verstandes tatsächlich 
„schonungslos“, d.h. auch ohne jedwede Rücksicht 
auf andere, zu bedienen allerdings nicht. Denn 
selbstverständlich sind auch diese Anderen und 
deren Interessen, Bedürfnisse, Vorstellungen und 
die von diesen für den sozialverträglichen Um-
gang miteinander vereinbarten Verhaltensregeln 
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möglicherweise Hindernisse, die dem Erkennt-
nisgewinn im Weg stehen können. 

Das bringt uns zurück zum Nichtschaden-
sprinzip, denn dieses Prinzip ist auch eines der 
Grundprinzipien der humanistischen, utilitaris-
tischen Ethik, die letztendlich auch den moder-
nen Wissenschaftsethiken (z.B. HSK, 2020, 12-13; 
MPG, 2017, 8) zugrunde liegt. Eine solche, letzt-
endlich zweckorientierte (bzw. teleologische), 
konsequentialistische (Sinnott-ArMStronG, 2023) 
Ethik ist notwendig, um den größtmöglichen 
Nutzen aus dem Erkenntnisgewinn ziehen und 
gleichzeitig (vorhersehbare) Schäden daraus (er-
forderlichenfalls durch vollständigen Verzicht auf 
die nur unter unzumutbaren Schäden gewinnbare 
Erkenntnis) möglichst vermeiden bzw. minimie-
ren zu können. Das einerseits ohne den Erkennt-
nisgewinn durch zu strikte (fixe) Regeln zu behin-
dern. Aber andererseits auch, ohne durch zu laxe 
Regeln durch den Erkenntnisprozess und/oder 
die erreichten Erkenntnisse mehr Schaden zu ver-
ursachen, als Nutzen aus ihnen gezogen werden 
kann. Die Max-Planck-Gesellschaft drückt das als 
allgemeinen Grundsatz ethisch verantwortbarer 
Forschung wie folgt aus:

„Die Forschung in der Max-Planck-Gesell-
schaft dient der Wissensvermehrung und ist 
dem Wohl der Menschheit und dem Schutz der 
Umwelt verpflichtet. Der Wissenschaftler hat 
deswegen eine – unmittelbare und mittelbare – 
Schädigung von Mensch und Umwelt so weit 
wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern. 
Der Forscher darf sich bei einschlägigen Ent-
scheidungen nicht mit der Einhaltung der recht-
lichen Regeln begnügen, sondern er hat auch 
ethische Grundsätze zu beachten. Ihm muss die 
Gefahr des Missbrauchs von Forschung grund-
sätzlich bewusst sein. In kritischen Fällen muss 
er eine persönliche Entscheidung über das bei 
seiner Forschung Verantwortbare treffen. 
Ein verantwortlicher Umgang mit Forschung 
umfasst im Falle missbrauchsgefährdeter For-
schung insbesondere die nachfolgend angespro-
chenen Maßnahmen: das Erkennen und Mini-
mieren von Forschungsrisiken, den sorgfältigen 
Umgang mit Veröffentlichungen, die Doku-
mentation von Risiken sowie Maßnahmen der 
Aufklärung und Schulung. Diese Maßnahmen 
sollen die Forschung allerdings nicht unzulässig 
behindern und stehen daher unter dem Vorbehalt 
ihrer Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit.“

(MPG, 2017, 8).
Worum es dabei also letztendlich geht, ist die Be-
urteilung von Handlungen auf Basis deren vor-
hersehbarer Folgen für bzw. Auswirkungen auf 

von ebendiesen Handlungen sowohl direkt als 
auch – wenn auch aufgrund der schwereren Vor-
hersehbarkeit nur zu einem geringeren Maß als er-
stere – indirekt Betroffene. Adressat ist, wie auch 
beim hippokratischen Eid, der konkrete Handeln-
de; Nutznießer des ethischen bzw. verantwor-
tungsvollen Handelns sind hingegen die von der 
konkreten Handlung betroffenen Menschen.

Dass die Wissenschafts- bzw. Forschungse-
thik notwendigerweise eine konsequentialistische 
Ethik ist, stellt einen enorm wichtigen Unterschied 
und Gegensatz zu (gesetztem) Recht dar.3 Denn 
(gesetztes) Recht ist zwar auch ein System zur Be-
urteilung der Frage, ob eine Handlung „richtig“ 
oder „falsch“ ist, und damit eine Ethik. Aber es ist 
eben keine konsequentialistische, sondern eine de-
ontologische (bzw. „Pflicht-“) Ethik. Im Recht sind 
die Konsequenzen von Handlungen (wenigstens 
normalerweise) gleichgültig; entscheidend ist nur, 
ob eine bestimmte Handlung unter bestimmten 
Voraussetzungen ge- oder verboten ist. Ist eine 
bestimmte Handlung geboten, dann gilt sie aus 
rechtlicher Sicht als „richtig“ (bzw. „gut“) und der 
Normunterworfene muss sie setzen, auch wenn 
sie zu setzen vorhersehbarerweise überwiegend 
oder gar ausschließlich negative Auswirkungen 
hat. Ist sie hingegen verboten, dann gilt sie als 
„falsch“ (bzw. „böse“) und der Normunterwor-
fene darf sie nicht setzen, auch wenn sie zu setzen 
vorhersehbarerweise ausschließlich positive Aus-
wirkungen hätte. Sagt das Gesetz hingegen gar 
nichts über eine Handlung, dann ist sie („frei“) er-
laubt und damit in einem rechts- bzw. ethikfreien 
Raum, sozusagen „Jenseits von Gut und Böse“, wie-
derum egal, welche Konsequenzen es hat, wenn 
der, der sie setzen will, diese tatsächlich setzt.

Gerade weil sie ein Produkt des aufgeklärten 
Humanismus ist, und für die(se Art von) Wissen-
schaft die vorbehaltlose (=absolute) Forschungs-
freiheit und auch die vorbehaltlose (=absolute) 
Meinungsfreiheit (wenigstens im Bereich der 
Verbreitung der Forschungsergebnisse und der 
wissenschaftlichen Lehre) unabdingbar notwen-
dig ist, ist diese Freiheit auch menschen-, europa- 
und verfassungsrechtlich gewährleistet.4 Das be-
deutet allerdings, dass, wie es der österreichische 
Verfassungsgerichtshof ausgedrückt hat, „Die 
Wissenschaftsfreiheit […] ein absolutes Grundrecht“ 
ist, „das durch kein einfaches Gesetz und durch keinen 
Verwaltungsakt eingeschränkt werden kann“ (BErKA, 
1999, 345). Auch die Wissenschaftsfreiheit wird 
zwar durch kollidierendes Verfassungsrecht be-
schränkt und ist an die allgemeine Gesetzgebung 
gebunden (siehe MPG, 2017, 5, 8; BErKA, 1999, 
344-346), kann aber nicht intentional beschränkt 
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werden. Sie agiert daher in einem vergleichsweise 
rechtsfreien Raum und kann vor allem auch nicht 
durch eine interne deontologische Ethik (also ein 
„wissenschaftsinternes“ Recht) reguliert werden. 
Eine solche wissenschaftsinterne Rechtsregelung 
würde nämlich das subjektive Menschenrecht 
auf Wissenschaftsfreiheit verletzen und ist daher 
unzulässig. Das ist insbesondere so, wenn – wie 
das bei vielen archäologischen Ethikkodizes der 
Fall zu sein scheint – der Nutznießer dieser Re-
gelungen nicht konkrete Menschen, sondern „die 
Archäologie“ sein soll.

Exkurs: Ist Archäologie Umwelt?

Sowohl die Max-Planck-Gesellschaft (MPG, 2017, 
8) als auch die österreichische Hochschulkon-
ferenz (HSK, 2020, 12) erwähnen in ihren Erklä-
rungen zur Wissenschaftsethik im Kontext des 
Nichtschadensprinzips jeweils auch, dass nicht 
nur die Auswirkungen der Forschung auf Men-
schen, sondern auch auf die Umwelt so weit als 
möglich zu vermeiden bzw. vermindern sind. Be-
trachtet man – wie es in den letzten Jahrzehnten 
(in erster Linie aus denkmalschützerischen Grün-
den; siehe z.B. rüScH, 2004, 2) populär gewor-
den ist – „die Archäologie“ als (Teil der) Umwelt, 
könnte man sie auf diesem Weg eventuell auch 
als Nutznießer in eine konsequentialistische Wis-
senschaftsethik integrieren.

Tatsächlich ist die Archäologie im rechtli-
chen Bereich bereits weitgehend als Teil der 
natürlichen Lebensumwelt des Menschen defi-
niert bzw. aufgenommen worden. Schon die La-
Valetta-Konvention (EUroPArAt, 1992) verweist 
in ihrem Art. 1 Abs. 2 i auf die Beziehung des 
Menschen zu seiner natürlichen Umwelt und be-
inhaltet in ihrem Art. 5 iii eine Verpflichtung für 
Vertragsparteien, archäologische Stätten und ihr 
Umfeld bei Umweltverträglichkeitsprüfungen 
in vollem Umfang zu berücksichtigen. Die Faro-
Konvention (EUroPArAt, 2005) bestimmt in den 
Begriffsbestimmungen in ihrem Art. 2 a, dass 
(auch archäologisches) Kulturerbe „alle Aspekte 
der Umwelt, die aus den Wechselwirkungen zwischen 
Menschen und Orten im Laufe der Zeit hervorgehen“ 
umfasst. Die UVP-Richtlinie der EU (EUroPäiScHE 
Union, 2012, 4) macht zudem durch ihren Art. 3 
c) „Sachgüter und kulturelles Erbe“ zu bei Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen zu berücksichtigenden 
Schutzgegenständen. Aber damit sind wir weiter-
hin im Bereich der Deontologie, nicht einer kon-
sequentialistischen Wissenschaftsethik; und das 
noch völlig unbeachtlich des Punktes, dass auch 

der (jeweils deklarierte) Zweck dieser Rechtsvor-
schriften eigentlich der Schutz der essenziellen 
Lebensgrundlagen für Menschen ist. D.h. die ul-
tima ratio der Gesetzgebung ist nicht der Umwelt-
schutz als Selbstzweck, sondern der Schutz des 
menschlichen Lebens und damit erst recht der 
Mensch ihr Nutznießer.

Egal ob man Archäologie nun als Teil der 
Umwelt betrachten will oder nicht, wird sie da-
her dennoch nicht zum Nutznießer ethischer Re-
gelungen; Nutznießer bleiben auch in dem Fall 
konkrete Menschen. Die Umwelt ist, sozusagen, 
nur insoweit relevant, als sie eine essenzielle Le-
bensgrundlage für Menschen ist, d.h. Wasser, 
Nahrung, Luft, die Funktion des Ökosystems, etc. 
Und wie sehr wir sie auch lieben mögen: Archä-
ologie ist keine solche. Das ändert sich auch nicht 
dadurch, dass man behauptet, dass Menschen 
sich für sie interessieren, ihre Identität durch sie 
generieren, als Erinnerungsort nutzen usw. Zum 
einen gibt es nicht einmal eine ernstzunehmende, 
geschweige denn durch empirische Evidenz be-
legte Theorie, dass Archäologie (oder allgemei-
ner: Kulturerbe) eine essenzielle Lebensgrund-
lage für Menschen ist.5 Zum anderen ist diese 
Behauptung ohne konkrete Menschen als eigent-
liche Nutznießer vollkommen gehaltlos.

Der Ehrenkodex von WSVA (2010) und DGUF 
(2011)

Nachdem sich die DGUF-Tagung 2024 in Frank-
furt mit archäologischer Ethik befasst hat, die 
DGUF (2011) die Fachethik des WSVA (2010) 
übernommen hat, ich als DGUF-Mitglied da-
her scheinbar ein Adressat dieser Fachethik bin, 
mich (und sei es nur durch Nichtaustritt) wohl 
auch freiwillig zu deren Beachtung verpflichtet 
habe und sich mit mehr als einem Ethikkodex 
genauer zu befassen zu viel Platz in Anspruch 
nehmen würde, werde ich mich in der Folge nur 
mit dem WSVA- und DGUF- Ehrenkodex „Ethi-
sche Grundsätze für archäologische Fächer“ befassen. 
Zahlreiche andere archäologische Ethik-Kodizes 
ähneln diesem allerdings wenigstens in vielen 
wesentlichen Aspekten, vieles vom in Folge Ge-
sagten kann also auch wenigstens sinngemäß auf 
andere solche Kodizes übertragen werden.

Die Präambel

Wie bereits erwähnt, berufen sich archäologische 
Fachethiken gerne auf den hippokratischen Eid 
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und das Nichtschadensprinzip (cf. MPG, 2017, 
8; HSK, 2020, 13). Ein Verweis auf den Eid findet 
sich auch explizit im Ehrenkodex am Ende von 
dessen Präambel:

„Deshalb erscheint es angebracht, Verhaltens-
regeln aufzustellen, wie sie für andere Berufs-
zweige teilweise schon seit Jahrhunderten (z.B. 
der Eid des Hippokrates bei den Medizinern) 
bestehen, die als Richtlinie für alle Archäolo-
gen/innen verbindlich sein sollten. Diese Ver-
haltensregeln gelten nicht nur im Inland, son-
dern auch für im Ausland tätige Archäologen/
innen, selbst wenn in dem betreffenden Land 
bestimmte Vorgehensweisen, wie z.B. der Ver-
kauf von Funden aus Schiffswracks, mit Ge-
nehmigung der dortigen Behörden erlaubt sein 
sollten.“

(WSVA, 2010, Präambel; 
DGUF, 2011, Präambel).

Bevor ich konkreter auf den eigentlichen Inhalt 
des Ehrenkodex eingehe, sind allerdings noch ein 
paar Worte zur generell sehr interessanten Prä-
ambel und dem wörtlichen Zitat vorhergehenden, 
scheinbaren Begründung für die Notwendigkeit 
der Erstellung eines Ethikkodexes erforderlich. 
Denn die Präambel thematisiert in erster Linie 
Änderungen im Berufsfeld von Archäologen, die 
erst „in den letzten Jahren“ eingetreten sind. Das 
beginnt mit dem Hinzukommen von Grabungs-
firmen zu den „klassischen Berufszweige[n]“. Es 
geht über einen, zunehmendem Interesse der 
Öffentlichkeit geschuldeten, erhöhten Bedarf für 
Archäologiedarstellungen im Bildungs- und Frei-
zeitbereich. Ebenfalls genannt werden sinkende 
bzw. schärfer kontrollierte öffentliche und hinzu-
kommende Sponsoren- und Verursachermittel. 
Als zusätzliche „Probleme“ angeführt werden Stel-
lenkürzungen und Schließungen von Universi-
tätseinrichtungen; durch die Valetta-Konvention 
entstehende neue Aufgaben und Pflichten; und 
die Bolognareform der universitären Ausbildung. 
Überleitend zum obigen Zitat wird dann – wohl 
als Schlussfolgerung aus dem zuvor dargestellten 
„Wandel“ – ausgeführt:

„Die berufstätigen Archäologen/innen sehen sich 
zunehmend Erfolgsdruck ausgesetzt, um den 
jeweiligen Geldgeber zufrieden zu stellen bzw. 
müssen in bisher nicht gekannter Art und Weise 
ihre Existenzberechtigung gegenüber ihrem Ar-
beitgeber nachweisen. Dies hat in der Vergangen-
heit zu einigen Vorkommnissen geführt, die den 
Belangen des Faches abträglich waren.“

(WSVA, 2010, Präambel; DGUF, 2011, Präambel).
Insgesamt erweckt die Präambel sehr stark den 
Eindruck einer akuten Bedrohung von Archäo-

logen, des Faches bzw. dessen „Belangen“ durch 
diesen „Wandel“, die eine Aufstellung des „Ver-
haltenskodex“ erforderlich erscheinen ließ. Inwie-
weit das tatsächlich der Realität des Berufsfelds 
Archäologie der 2000er-Jahre entsprach, erscheint 
schon für sich betrachtet einigermaßen fraglich. 
Noch fraglicher ist allerdings, welche der genann-
ten „Probleme“ konkret der Ehrenkodex aus Sicht 
seiner Autoren hätte lösen können. Insbesondere 
ist nicht nachvollziehbar, wie ein Ehrenkodex Er-
folgsdruck reduzieren oder einen Nachweis der 
Existenzberechtigung einzelner Archäologen 
gegenüber ihren Geld- und/oder Arbeitgebern 
bringen können sollte.

Selbst wenn man annehmen will, dass mittels 
des Ehrenkodex diesem (wohl primär wirtschaft-
lichen) Erfolgs- und Existenzrechtfertigungs-
druck ein fachethischer Gegendruck entgegenge-
stellt werden sollte, ergibt das wenig Sinn. Denn 
der Kodex beansprucht nicht nur Verbindlichkeit 
für Mitglieder des WSVA (und nach seiner Ad-
option durch diese auch der DGUF), die eventu-
ell in irgendeiner Weise – und sei es nur durch 
Vereinsausschluss – für schuldhafte Verstöße 
gegen ihn sanktioniert werden könnten. Sondern 
er beansprucht Verbindlichkeit für (nicht einmal 
nur alle deutschen, sondern) alle Archäologinnen 
und Archäologen, auch für im Ausland tätige. 
Und nicht nur das, er beansprucht sogar für sich, 
mit expliziter Genehmigung der dortigen (wohl: 
ausländischen Denkmal-) Behörden erlaubte Vor-
gehensweisen verbieten zu dürfen; maßt sich also 
weltweite Souveränität über das Verhalten von 
Archäologen an. Dass ein nicht allzu repräsenta-
tiver deutscher Archäologieverein glaubt, allen 
Archäologen der Welt Verhaltensvorschriften 
machen zu dürfen, mutet schon für sich doch ei-
nigermaßen bedenklich an.

Zudem scheint sich aus der Präambel zu er-
geben, dass die Adressaten des Ehrenkodex zwar 
scheinbar durchaus konkrete Archäologen sein 
sollen. Wer der Nutznießer des Verhaltenskodex 
sein soll, ist hingegen weit weniger klar. Es ent-
steht allerdings stark der Eindruck, dass dieser 
primär „die Archäologie“ (also die materiellen Hin-
terlassenschaften der Vergangenheit selbst) und 
vielleicht noch sekundär „das Fach“ (wohl imagi-
niert als Institution mit Eigeninteressen6) sein soll. 
Dass, und wenn ja, welche schutzwürdigen Inte-
ressen welcher konkreten Menschen durch die 
vom Kodex aufgestellten Verhaltensregeln vor 
Fehlverhalten der Adressaten geschützt werden 
sollen, wird hingegen nicht einmal erwähnt.
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Der materielle Gehalt

Damit kommen wir zum eigentlichen materiellen 
Gehalt des Ehrenkodex, also seinem das Verhal-
ten seiner Adressaten regulieren sollenden Inhalt. 
Dieser besteht, um das gleich vorwegzuschicken, 
primär aus deontologischen Regeln, scheint also 
eigentlich eher eine fachinterne Gesetzgebung 
darzustellen denn ethische Prinzipien (wie das 
Nichtschadensprinzip) und Werte zu definieren, 
anhand derer Adressaten die vorhersehbaren 
Konsequenzen selbstständig in Hinblick darauf 
bewerten können, ob sie zu setzen richtig bzw. 
gut oder falsch bzw. schlecht sein dürfte. Ich gehe 
in der Folge die einzelnen Bestimmungen des Ko-
dex der Reihe nach durch und stelle der kurzen 
Besprechung einer jeden in Klammer einen oder 
mehrere Buchstaben voran, durch die markiert 
wird, ob es sich dabei um eine
a) deontologische Bestimmung;
b) gesetzliche Regelung duplizierende und da-

her redundante Bestimmung;
c) selbstverständlich von Jedem beachtete und 

daher unnötige Bestimmung;
d) nur bzw. primär fachintern relevante („Binnen-

regelungs-“) Bestimmung; und/oder
e) utilitaristische Bestimmung mit variabler [e) = 

schwacher, E) = starker] Drittnützlichkeit7

handelt. Bestimmungen werden von mir dafür 
fortlaufend nummeriert und jeweils in meinen 
eigenen Worten auf ihren wesentlichen Gehalt 
zusammengefasst und, wo es mir erforderlich er-
scheint, kurz kommentiert.

Ausgrabungen

1. (a; b; d) nur qualifizierte Personen dürfen Aus-
grabungen leiten

Diese Bestimmung ist redundant, weil die Qua-
lifikation des Grabungsleiters im gesamten 
deutschen Sprachraum eine Voraussetzung für 
die Erteilung der gesetzlich für archäologische 
Ausgrabungen erforderlichen Nachforschungs-
genehmigung (NFG) ist. Auch können Archäo-
logen nicht die Adressaten dieses Gebots sein, 
weil nach allgemeinem deutschen Fachverständ-
nis nur Absolventen einschlägiger Studien als 
„Archäologen“ bezeichnet werden können, die 
qua Studienabschluss die zur Übernahme einer 
Grabung erforderliche Qualifikation nachweisen 
können (siehe dazu auch meinen anderen Beitrag 
in diesem Band).

2. (a; b; d) Befunde müssen möglichst objektiv 
dokumentiert werden

3. (a; b; d) um lege artis graben zu können, müs-
sen sich Ausgräber weiterbilden

4. (a; c; d) zur Schadensvermeidung müssen 
neue Methoden vorsichtig eingesetzt werden

5. (a; b; d) Ausgräber dürfen nur solche Grabungen 
beginnen, für die sie auch qualifiziert sind

Diese Bestimmung dupliziert die unter 1. genann-
te, ist aber aus demselben wie dem dort zuerst ge-
nannten Grund redundant; auch wenn ihr Adres-
sat nun tatsächlich Archäologen sind.

6. (a; b; d) wissenschaftliche Vorberichte müssen 
möglichst bald vorgelegt werden

7. (a; e) die Öffentlichkeit ist möglichst zeitnah 
populärwissenschaftlich zu informieren

8. (a; b; d) bei denkmalpflegerisch notwendigen 
Maßnahmen müssen Alternativen zur Aus-
grabung für die in situ-Erhaltung des „Denk-
mals“ erreicht werden

Diese Bestimmung dupliziert nicht nur gesetzliche 
Regelungen; sie ist auch aus wissenschaftlicher 
Sicht kontraproduktiv. Aus denkmalpflegerischer 
Sicht8 könnte eine solche Bestimmung potenziell 
sinnvoll erscheinen. In situ-Erhaltung ist aber, wie 
schon Willem Willems – einer der Hauptautoren 
der La-Valetta-Konvention (Europarat, 1992) – 
gezeigt und explizit festgestellt hat, „auf mehrere 
Arten zu problematisch, um als ethisches Prinzip mit 
breiter Gültigkeit akzeptabel zu sein“ (WillEMS, 2012, 
1; cf. HEBErt, 2018; KArl, 2018a).9 Insbesondere in 
der gewählten extremen Wortwahl ist diese Be-
stimmung sogar ganz konkret wissenschaftsfeind-
lich, weil sie keine Abwägung zwischen der (un-
ter Umständen auch aus wissenschaftlicher Sicht 
gegebenen Notwendigkeit zur) Erhaltung und der 
Erforschung der Quellen (erforderlichenfalls mit 
invasiven Methoden) zulässt.10

9. (a; b; c; d) bei (nicht denkmalpflegerisch ver-
anlassten) Forschungsgrabungen muss vor 
Beginn ein deutliches wissenschaftliches Ziel 
expliziert werden

Weshalb diese Bestimmung nur für Forschungs-
grabungen, nicht jedoch für denkmalpflegerisch 
veranlasste (Rettungs-)Grabungen gilt, ist aus 
wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht nach-
vollziehbar. Entweder sind die Ergebnisse einer 
kompetent durchgeführten Ausgrabung immer 
(wenigstens ausreichend) wissenschaftlich aus-
wertbar, wenn sie ohne vorab expliziertes wissen-
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schaftliches Ziel durchgeführt wird, oder sie sind 
es nie. Auch gibt es keinen sachlichen Unterschied 
zwischen den Ergebnissen von Forschungs- und 
Rettungsgrabungen, die – auch Regeln 1.-6. des 
Ehrenkodex zufolge – absolut gleichermaßen lege 
artis durchgeführt werden und damit logisch not-
wendigerweise zu exakt gleichermaßen auswert-
baren Ergebnissen führen müssen.

10. (a; d) bei Forschungsgrabungen muss die Fi-
nanzierung bis zur Drucklegung der wissen-
schaftlichen Publikation gesichert sein

11. (a; d) bei Forschungsgrabungen dürfen die 
Grabungsziele nicht durch Sponsorenwün-
sche beeinflusst werden

12. (a; b; d) bei Forschungsgrabungen muss vor 
Grabungsbeginn der endgültige Fundverbleib 
geregelt sein

Auch bei Bestimmungen 10.)-12.) ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb sie nur für Forschungs-, 
nicht jedoch für denkmalpflegerisch veranlasste 
(Rettungs-)Grabungen gelten.11

13. (a; c; d) für Forschungsgrabungen dürfen (bei 
sonstiger Gleichwertigkeit) Fundplätze, die 
nicht durch externe Gefahren bedroht sind, 
nicht als Grabungsort ausgewählt werden

Diese Bestimmung ist schon allein deshalb redun-
dant, als es Fundplätze, die nicht durch Erosion 
oder andere natürliche Gefahren, land-, forst- oder 
sonstige wirtschaftliche oder andere menschliche 
Nutzungen bedroht sind, praktisch nicht gibt. 
Wenn überhaupt, wäre eine Bestimmung sinnvoll, 
dass die Ergebnisse einer Gefährdungsanalyse al-
ler in Frage kommenden Fundplätze bei der Wahl 
des Grabungsortes bei den dafür erforderlichen 
Abwägungen mitberücksichtigt werden sollten. Es 
ist allerdings fraglich, ob eine solche Bestimmung 
in einen Ethikkodex und nicht eher in einen Leit-
faden für gute denkmalpflegerische Praxis gehört.

14. (a; d) nach Grabungsende ist sowohl bei For-
schungs- als auch bei Rettungsgrabungen die 
Konservierung, Restaurierung und Archivie-
rung der Funde zu gewährleisten

15. (a; d) Funde dürfen (selbst bei Bestehen eines 
lokalen Bezugs) ungeeigneten Sammlungen 
nicht überlassen werden

16. (a; b; d) die Grabungsdokumentation muss 
dauerhaft archivgerecht gelagert werden

17. (c; e) wobei 14.-16. „am besten in fachlich ausge-
wiesenen Museen oder in Landesdenkmalämtern“ 
erfolgt

18. (a; b; E) der Grabungsleiter muss auf Sicher-
heit, Gesundheit und Beschäftigung von 
Personal unter gesetzeskonformen und men-
schenwürdigen Bedingungen achten

Bei dieser Bestimmung ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb sie nur für Grabungsleiter und nur bei 
Ausgrabungen und nicht auch für sonstige Ar-
chäologen bzw. archäologische Denkmalpfleger 
gilt, die für andere Tätigkeiten (z.B. in Denkmal-
behörden, Museen, Universitäten, anderen Bil-
dungs- und Forschungseinrichtungen oder Fach-
firmen) Personal beschäftigen. Davon abgesehen, 
ist diese Bestimmung redundant, weil jede Person 
mit Verantwortung für Personal gesetzlich zu all 
diesen Dingen verpflichtet ist.

Auswertung von Grabungsfunden

19. (a; d) Die Grabungsfunde und -dokumenta-
tion sind ein Allgemeingut und kein Privatbe-
sitz der Ausgräber*innen

Diese Bestimmung ist menschen-, europarechts- 
und verfassungswidrig, selbst wenn man sie nur 
auf Deutschland beziehen will. In Deutschland 
verletzen Ausgräber in Hinblick auf die von ih-
nen erzeugten, wissenschaftlichen Sachverstand 
erfordernden Dokumentationsunterlagen diese 
Bestimmung aufgrund der gesetzlichen Automa-
tismen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) unwei-
gerlich bei jeder Ausgrabung. Im Ausland, z.B. in 
Österreich, verletzen (auch deutsche) Ausgräber 
diese Bestimmung zusätzlich auch in Hinblick 
auf das Grabungsfundmaterial unausweichlich, 
weil ihnen ein rechtmäßiger Eigentumstitel daran 
aufgrund des Automatismus der §§ 395 iVm 397 
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
entsteht, auf den sie auch vorab nicht rechts-
wirksam verzichten können.12 Zudem ist ein 
derartiger, durch Druck einer gesellschaftlichen 
Macht13 unter Berufung auf angebliche Rechte 
der „Allgemeinheit“ erzwungener Verzicht eines 
Einzelnen auf ihm menschen-, europa- und ver-
fassungsrechtlich garantierte Grundrechte ganz 
grundsätzlich sittenwidrig. Diese Bestimmung14 
ist daher so unethisch wie sie es überhaupt nur 
sein kann; gemahnt sie doch (vor allem in Verbin-
dung mit Regel 17) an den nationalsozialistischen 
Leitsatz „der Einzelne sei nichts, der Staat (oder die 
Gemeinschaft) alles“ (JArASS & PiErotH, 2016, 41). 

Eventuell zulässig wäre anstelle einer solchen 
Bestimmung die Darstellung einer freiwilligen, 
unentgeltlichen Überlassung von (Ausgräbern 
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allfällig entstehenden) Eigentumstiteln an Gra-
bungsfunden und -dokumentationen an geeig-
nete (öffentliche oder private) Einrichtungen 
bzw. gemeinfreien Nutzungsrechten durch deren 
Inhaber als richtiges („gutes“) Handeln im Sinne 
der Tugendethik (criSP & SlotE, 1997); allerdings 
ohne Sanktionierungsmöglichkeit im Fall, dass 
Betroffene auf ihren Eigentumsrechten bestehen.

20. (a; [b]; d) An einer angemessenen Publikation 
besteht ein öffentliches Interesse

Diese von ihrer Form her als Tatsachenfeststellung 
gefasste Regel trifft teilweise zu, wo – wie z.B. in 
Österreich – gesetzlich eine Publikationspflicht 
für (wissenschaftlich relevante) Fund- und Gra-
bungsberichte vorgesehen ist; ist dort jedoch ge-
nau deshalb als ethische Regel redundant. In allen 
Ländern, deren Gesetze keine Publikationspflicht 
von Fundmeldungen und Grabungsberichten 
vorsehen, ist diese Aussage als Tatsachenaussage 
einfach falsch und als deontologische Regel unge-
eignet, weil die Festsetzung öffentlicher Interes-
sen aufgrund des Rechtsstaatlichkeitsprinzips in 
die ausschließliche Kompetenz des demokratisch 
legitimierten Gesetzgebers fällt. Private Vereine 
wie der WSVA und die DGUF können daher in 
Ermangelung von Gesetzgebungskompetenz 
nicht öffentliche Interessen festsetzen. Sofern mit 
dieser Behauptung gemeint war, dass ein Interes-
se der Öffentlichkeit an einer angemessenen Pu-
blikation besteht,15 ist sie falsch formuliert.

21. (a; b; d) Der wissenschaftliche Grabungslei-
ter hat das wissenschaftliche Erstpublikati-
onsrecht; muss dieses allerdings binnen fünf, 
längstens zehn Jahren wahrnehmen; andern-
falls (bzw. auch bei Ausscheiden aus dem ak-
tiven Dienst) verfällt die freie Verfügung über 
die wissenschaftliche Bearbeitung dem/der 
jeweiligen Vorgesetzten bzw. der „verantwort-
lichen Stelle“16

Sofern nicht durch örtlich geltende (z.B. Denk-
malschutz-) Gesetze eine wissenschaftliche Pu-
blikationspflicht für Grabungsergebnisse durch 
den Grabungsleiter normiert wird, ist diese Be-
stimmung (urheber-) rechts-, verfassungs-, euro-
pa- und menschenrechtswidrig und daher (auch 
privaten Vereinen in Ethikkodizes, sofern diese 
in irgendeiner Weise – z.B. durch Vereinsaus-
schluss – sanktionierbar sind) verboten. Gemäß 
§ 12 UrhG kommt „das Recht zu bestimmen, ob und 
wie sein Werk zu veröffentlichen ist,“ ausschließlich 
dessen Urheber iSd § 7 UrhG bzw. iVm § 28 UrhG 

dessen Erben zu. Gem. § 29 UrhG ist das Urheber-
recht (außer durch Erbfall) nicht übertragbar; zu-
lässig nur die Einräumung von Nutzungsrechten 
und schuldrechtliche Einwilligungen und Ver-
einbarungen zu Verwertungsrechten sowie vom 
Inhaber eines Nutzungsrechts mit dem Urheber 
vereinbarte Änderungen des Werks, dessen Titels 
oder der Urheberbezeichnung.

Publikationen

22. (a; c; d; [e?]) in (wissenschaftlichen und an-
deren) Publikationen sind alle Funde und Be-
funde vollständig zu bearbeiten bzw. auf Un-
vollständigkeiten zu verweisen

Diese Bestimmung ist – nachdem ein Bezugsrah-
men fehlt, was mit „alle Funde und Befunde“ ge-
meint ist – zumindest unvollständig, wenn nicht 
unverständlich/nicht befolgbar. Alle weltweit 
jemals entdeckten Funde und Befunde werden 
wohl nicht gemeint sein, schon gar nicht in je-
der Publikation. Dass wohl alle nach Ansicht des 
Autors relevanten Funde und Befunde bearbeitet 
werden, versteht sich hingegen von selbst.

23. (a; d) in (wissenschaftlichen und anderen) Pu-
blikationen sind die exakten Daten der Statis-
tik und die Methodik darzulegen

Auch diese Bestimmung ist nicht hinreichend 
bestimmt, um in irgendeiner Weise nützlich zu 
sein. Was zum Beispiel sind die „exakten“ Daten 
der Statistik; und muss in jeder Publikation eine 
Statistik (samt deren exakten Daten) enthalten 
sein? Und welche Statistik muss enthalten sein? 
Während ich diesen Artikel schreibe, erstellt z.B. 
mein Textverarbeitungsprogramm automatisch 
im Hintergrund eine Statistik, z.B. zur Zahl der 
Anschläge, Zahl der Zeichen (ohne Leerzeichen), 
Worte, Absätze usw. Muss ich diese Statistik 
samt deren „exakten“ Daten in diese Publikation 
hineinschreiben, um dieser Bestimmung des Eh-
renkodex zu genügen? Und falls ja: wozu?

24. (a; d) in (wissenschaftlichen und anderen) Publi-
kationen sind alle benutzten Quellen zu zitieren

Diese Bestimmung ist als generelle ethische Regel 
schlicht und einfach unsinnig. Betreffend wissen-
schaftlicher Publikationen ist korrektes Zitieren 
ohnehin generell unabdingbarer Bestandteil guter 
wissenschaftlicher Praxis und Ethik und war das 
auch schon, bevor der Ehrenkodex verfasst wur-
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de; die Bestimmung ist also redundant. In ande-
ren Publikationen – zu denen schließlich alles 
von Zeitungsartikeln über Tagungsvorträge und 
Vorträge für ein interessiertes Laienpublikum bis 
– z.B. im Bereich der Archäologievermittlung – 
hin zu von archäologischer Evidenz inspirierten 
historischen Romanen gehören kann (siehe z.B. 
zuletzt lESKoVAr, 2023; 2024; cf. lESKoVAr, 2005), 
ist hingegen das Zitieren von Quellen eventu-
ell weder üblich noch sinnvoll, noch überhaupt 
möglich. Das Beispiel dieser Regel zeigt übrigens 
in aller Deutlichkeit, weshalb deontologische Re-
geln für eine berufsständische Ethik, wie sie der 
Ehrenkodex zu erstellen versucht, völlig unge-
eignet sind – einmal abgesehen davon, dass ein 
großer Teil der bisher schon besprochenen Be-
stimmungen durch ein einziges Prinzip – nämlich 
das archäologische Arbeit lege artis durchgeführt 
werden sollte – ersetzt werden könnte.

25. (c; [d]; E) populäre Publikationen sollten all-
gemeinverständlich aber trotzdem fachlich 
fundiert sein

Diese Bestimmung – die erste utilitaristische mit 
größerer Drittnützlichkeit – ist zwar eine durchaus 
vernünftige Empfehlung, aber als ethische Regel 
auch ungeeignet. Denn die (eventuell unzurei-
chende) Allgemeinverständlichkeit solcher Publi-
kationen ist in aller Regel keine Frage des Willens, 
sondern eher des Könnens ihres Autors. Was fach-
lich fundiert ist, ist hingegen weitgehend eine Ge-
schmacks- bzw. subjektive Meinungsfrage; bzw. et-
was, was Jeder ohnehin zu machen glaubt, wenn er 
einen für die breite Öffentlichkeit bestimmten Text 
verfasst. Absichtlich offensichtlichen fachlichen 
Unsinn in einen für die Öffentlichkeit bestimmten 
Text schreiben hoffentlich ganz von sich aus nicht 
genug Archäologen, dass eine ethische Regel oder 
auch nur Empfehlung dagegen notwendig ist.

Wissenschaftliche Kontroversen

26. (a; [b]; d) bei übermäßigen wissenschaftlichen 
Kontroversen über Quelleninterpretationen 
muss der Gegenseite Zugang zu den Original-
objekten, Dokumentationen und allen schon 
vorliegenden naturwissenschaftlichen Unter-
suchungsergebnissen gegeben werden, die 
Möglichkeit zu zusätzlichen zerstörungsfreien 
naturwissenschaftlichen Untersuchungen der 
Quellen eingeräumt und die Begutachtung na-
turwissenschaftlicher Ergebnisse durch neu-
trale Gutachter*innen gestattet werden.

Auch diese Bestimmung (ich fasse hier fünf 
Punkte zusammen) hat in einem Ethikkodex kei-
nen Sinn, weil sie, außer eventuell auf dem Ge-
richtsweg in einem Streitverfahren (z.B. wegen 
Ehrendelikten) – in dem Fall ist die Regelung im 
Kodex natürlich redundant – überhaupt nicht 
durchsetzbar ist. Noch dazu ist höchst fraglich, 
dass ein „über das übliche Maß der wissenschaftli-
chen Diskussion“ hinausgehender wissenschaft-
licher Streit gelöst oder beigelegt werden kann, 
selbst wenn die eine der anderen Streitseite den 
geforderten Zugang einräumt. Der Vorstellung, 
dass wissenschaftliche Meinungsverschieden-
heiten durch genaueres Studium der Quellen-
basis gelöst werden können, liegt eine nahezu 
naive, längst nicht mehr haltbare, positivistische 
Sicht auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
zugrunde; während tatsächlich heftige wissen-
schaftliche Kontroversen nahezu regelhaft para-
digmatischer (KUHn, 1976) Natur sind.17

27. (a; [b?], [c?]) Bei allen Auseinandersetzungen 
sind die Regeln der Fairness und des An-
standes unbedingt einzuhalten.

Auch diese Bestimmung ist als sicherlich wohl-
gemeinte Empfehlung durchaus in Ordnung, 
aber als deontologische Regel ungeeignet. Nicht 
nur sind Fairness und Anstand ein Gebot der 
allgemeinen Höflichkeit; sondern was fair und 
anständig ist, liegt zu guten Teilen im Auge des 
Betrachters. Es bedarf daher eines Richters, um 
zu entscheiden und gegebenenfalls Sanktionen 
zu verhängen, ob die Regeln der Fairness und des 
Anstands so gravierend verletzt wurden, dass de-
ren Verletzung nicht mehr nur im Auge des Be-
trachters liegt, sondern objektiv geltendes Recht 
verletzt hat. Geht der Fall vor den Richter, ist die 
Regel im Ethikkodex allerdings redundant.

Funde mit unsicherer oder ungeklärter Herkunft

28. (a; d) Wissenschaftler*innen sollten bezüg-
lich solcher Funde nicht als Gutachter für den 
Handel tätig werden, sie nicht kaufen, ihnen 
in Sonderausstellungen oder ähnlichem brei-
ten Raum geben und sie in Presse etc. nicht als 
Attraktion vermarkten.

Auch wenn diese (vier Punkte zusammenfassende) 
Regel als Soll-Bestimmung formuliert ist, ist sie we-
nigstens in ihrem ersten Teil (vor allem in Verbin-
dung mit Regel 29) problematisch, weil dadurch 
ein Feindbild („der Handel“) aufgebaut wird. Tat-
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sächlich ist es – und sei es nur z.B. für das korrekte 
Funktionieren des Rechtssystems – oftmals erfor-
derlich, dass dem Handel (oder auch – potenziell 
fälschlich – des illegalen Erwerbs von Funden mit 
unsicherer Herkunft beschuldigten Eigentümern) 
Fachwissenschaftler als Gutachter zur Verfügung 
stehen. Nur diese können nämlich fachlich unhalt-
baren Argumenten von Gutachtern der klagenden 
Partei auf gleichem oder höherem wissenschaftli-
chen Niveau entgegentreten und diese widerlegen. 
Die meisten Rechtsstreitigkeiten dieser Art werden 
schließlich auf Basis der Sachverständigengutach-
ten entschieden. Stehen der beklagten Partei also 
keine Privatsachverständigen zur Verfügung, weil 
deren fachlicher „Ehrenkodex“ ihnen verbietet, für 
einen beklagten Händler tätig zu werden, ist das 
also etwa so, als wenn man einem Beklagten nicht 
nur keinen Rechtsvertreter zur Seite stellen würde, 
sondern die Rechtsanwaltskammer einen „Ehrenko-
dex“ erlassen würde, dass Rechtsanwälte nicht für 
Tatverdächtige tätig werden sollten.

29. (a; d) Archäolog*innen sollten in keiner Form 
für den Kunsthandel tätig werden

Diese Bestimmung verstärkt den Feindbildauf-
bau und ist schon alleine deshalb ethisch inakzep-
tabel. Davon abgesehen ist auch nicht ersichtlich, 
warum z.B. ein in Österreich tätiger Archäologe 
nicht z.B. einem Kunsthändler ein Echtheitszer-
tifikat für einen seiner Grabungsfunde ausstellen 
sollte. Dieser kann schließlich vollkommen legal 
ins Privateigentum dieses Archäologen oder sei-
nes Auftraggebers gelangt und von diesem per 
Verkauf vollkommen legal in den Kunsthandel 
gekommenen sein. Tatsächlich erscheint es so-
gar hochgradig unethisch, wenn ein Fachverein 
Archäologen qua einer deontologischen Regel in 
seinem Ehrenkodex daran zu hindern versucht, 
die Echtheit legal erworbener und gehandelter 
Kulturgüter zu bestätigen.

30. (a; [c]; d; e) Archäologen sollten in keine pri-
vate Konkurrenz mit ihrem Dienstgeber tre-
ten, weder beim Erwerb von Objekten noch 
durch private Sammeltätigkeit.

Diese Bestimmung ist eine der wenigen unpro-
blematischen des Ehrenkodex. Nachdem der Ein-
tritt in ein Konkurrenzverhältnis mit dem eigenen 
Arbeitgeber aber jedenfalls einen massiven Inte-
ressenskonflikt erzeugt, der ein solches Verhält-
nis schon nach allgemeinen Ethikregeln verbietet, 
bedarf es eigentlich auch dieser Bestimmung in 
einem archäologischen Verhaltenskodex nicht.

Museen und Sammlungen

Museen und Sammlungen sollten dem Ehrenko-
dex zufolge:

31. (a; b; d; e) Objekte sachgerecht verwahren und 
konservieren

32. (a; d; e) Restaurierungen nur durch Fachkräfte 
durchführen lassen

33. (a; c; E) Objekte angemessen und allgemein-
verständlich dem Publikum zugänglich ma-
chen

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um die 
zweite eindeutig drittnützliche im gesamten Eh-
renkodex. Es handelt sich allerdings auch dabei 
um eine weitgehend redundante Bestimmung, 
weil Museen (und damit auch deren Mitarbeiter) 
ohnehin durch den für Museumsangestellte weit-
aus nützlicheren ICOM Code of Ethics (ICOM 
2004) dasselbe geboten wird.

34. (a; [b?]; [c?]; d) Funde anderen Archäologen 
für wissenschaftliche Forschungen zur Verfü-
gung stellen

Diese Bestimmung sollte eigentlich – nachdem 
genau das einer der hauptsächlichen Zwecke von 
Museen ist – in den Statuten des Dienstgebers der 
im Museum oder der Sammlung beschäftigten 
Archäologen zu finden, somit eine von deren 
Dienstpflichten und damit hier redundant sein. 
Es wird ihnen eine vergleichbare, noch weiter rei-
chende (nicht auf Archäologen beschränkte) Ver-
pflichtung auch durch den ICOM Code of Ethics 
(ICOM 2004) aufgetragen; und eigentlich sollte 
sich das von selbst verstehen.

35. (a; [b?], [c?]; d) die von ihnen verwahrten 
Funde auf Anfrage anderen Museen zur Aus-
stellung leihen

36. (a; b; c; d) beschädigte Gegenstände nur nach 
Rücksprache mit deren Eigentümer nachre-
staurieren

37. (a; d) Ziele und Verlauf von Ausstellungen 
nicht durch Sponsoren beeinflussen lassen

Wie einige andere vergleichbare Bestimmungen 
im Ehrenkodex ist diese Regel nicht hinreichend 
definiert, um wirklich verwendbar zu sein. Es 
ist auch nicht nachvollziehbar, warum eine und 
dass jede Beeinflussung bezüglich der Ziele und 
des Verlaufs von Ausstellungen durch Geldge-
ber generell als unethisches Verhalten betrachtet 
werden sollte. Tritt z.B. eine Flüchtlingshilfeorga-
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nisation als möglicher Sponsor einer Ausstellung 
über Migration durch die Zeiten an ein Museum 
heran, beeinflusst das selbstverständlich Ziele 
und Verlauf der Ausstellung, ohne dass ein sol-
cher Einfluss problematisch zu sein scheint.

38. (a; d) keine Konkurrenzausstellungen zu de-
nen anderer Museen durchführen

39. (a; b; d) in Ländern ohne Schatzregal Funde in 
amtlicher Verwahrung halten, bis die Einhal-
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
und Eigentumsverhältnisse geklärt sind

Auch diese Bestimmung ist besonders beachtens-
wert, insbesondere in einem Ehrenkodex, der sich 
an alle Archäologen richtet. Selbst beamtete Ar-
chäologen haben nicht das Recht, Funde im Besitz 
Dritter ohne gerichtliche Anordnung einfach so 
nach ihrem Gutdünken in amtliche Verwahrung 
zu nehmen oder zu halten, schon gar nicht in Län-
dern ohne staatlichem Schatzregal.18 Bei einer Be-
stimmung wie dieser könnte es sich also sogar um 
Anstiftung zu Straftaten handeln.

Universitäten

Universitäten schließlich sollen

40. (a; b; c; d) Studierenden eine die wesentlichen 
Bereiche des Berufs abdeckende Ausbildung 
bieten

41. (a; b; c; d) neue Methoden und Forschungser-
gebnisse in die Lehre einfließen lassen

42. (a; b; d) die Kritikfähigkeit der Studierenden 
anregen

43. (a; d) Studierende an der Forschung beteiligen 
und deren Leistungen in Publikationen ange-
ben

44. (a; b; d) weder praktische noch theoretische 
Ausbildung vernachlässigen

45. (a; d) in der Lehre regionale und überregionale 
Themen behandeln

46. (a; d) Ergebnisse von Nachbarwissenschaften 
in Lehre vermitteln

47. (a) auf andere und ausländische Studienmög-
lichkeiten hinweisen

48. (a; b; d) unpublizierte Examensarbeiten der 
Forschung zur Verfügung stellen

Die meisten der Universitäten betreffenden Be-
stimmungen müssen durch studienrechtliche 
Bestimmungen oder evaluierte Curricula ohne-
hin erfüllt werden und sind daher im Ehrenko-
dex redundant. Es stellt sich auch die Frage, was 

diese sehr generischen Aussagen in einem an alle 
Archäologen gerichteten Verhaltenskodex zu su-
chen haben, wo die Entscheidungen über die in 
den Bestimmungen genannten Lehrinhalte ge-
wöhnlich von den Professoren getroffen werden. 
Die letzte Bestimmung ist zudem – wieder aus ur-
heberrechtlichen Gründen – problematisch; sind 
doch Examensarbeiten nicht von der Geltung des 
UrhG ausgenommen. Die Missachtung von ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten dinglichen 
und geistigen Eigentumsrechten zieht sich also 
konsistent durch den ganzen Ehrenkodex.

Schluss

Zum Schluss erinnert der Ehrenkodex Archäo-
loginnen und Archäologen noch einmal an ihre 
„hohe Verantwortung gegenüber den unersetzlichen 
und einzigartigen historischen Quellen, mit denen sie/
er zu tun hat“ und daran, dass ihr wissenschaft-
liches Ehrgefühl dazu anhalten sollte, die hier 
besprochenen Verhaltensregeln zu beachten. Der 
Vorstand der DGUF (bzw. des WSVA) jedenfalls 
behält sich „in Streitfällen oder bei Verstößen“ ab-
schließend vor, „nach eingehender Beratung öffent-
lich Stellung zu beziehen und gegebenenfalls geeignete 
Schritte einzuleiten“.

Oft ist es wohl noch nicht vorgekommen, dass 
Streitfälle an den WSVA oder die DGUF heran-
getragen wurden, deren Vorstände öffentlich 
bei Verstößen gegen den Ehrenkodex Stellung 
bezogen hätten, geschweige denn irgendwelche 
geeigneten Schritte gesetzt hätten. Der zu guten 
Teilen hochgradig unethische Inhalt dieses Ver-
suchs, eine fachinterne Gesetzgebung zu schaf-
fen, scheint also nicht mehr als totes Nicht-Recht 
produziert zu haben; bzw. erlaubt den Anschein 
zu erwecken, dass man sich des Themas Fache-
thik angenommen hat, ohne wirklich etwas dies-
bezüglich tun zu müssen.

Wie, durch wen, für wen?

So gut gemeint er sicher war, ist der Ehrenkodex 
als Ethik für Archäologinnen und Archäologen 
sicherlich nicht geeignet; zu groß sind die zahl-
reichen damit verbundenen Probleme, die bis zu 
klarer Rechtswidrigkeit und potenziell sogar An-
stiftung zu Straftaten gehen. Auch ist nicht ein-
mal klar, wen der Kodex überhaupt ansprechen 
will und welche seiner Teile für wen gelten sollen. 
Während in der Präambel noch der Eindruck er-
weckt wird, alle Archäologen als Einzelpersonen 
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seien das Zielpublikum des Kodex, richtet sich 
schon sein erstes Verbot eigentlich an Nicht-Ar-
chäologen. Insbesondere in den späteren Kapiteln 
mit materiellem Gehalt scheinen dann wenig-
stens ebenso oft eher fachliche (oder außerfach-
liche) Institutionen die intendierten Adressaten 
des Kodex zu sein.

Der materielle Gehalt des Ehrenkodex hat aber 
auch praktisch keine ernstzunehmende Substanz. 
Durchgehend als deontologischer Pflichtenka-
talog formuliert scheint er eher einen Versuch 
darzustellen, dem archäologischen Berufsstand 
samt dessen wesentlichen Organisationen eigene 
Gesetze zu geben, die teilweise über die nationale 
Gesetzgebung hinausgehen und diese teilweise 
aufheben, z.B. im Bereich des Eigentumsrechts. 
Ein guter Teil seiner Bestimmungen ist daher, weil 
sie ohnehin nur wiederholen, was bereits in Ge-
setzen oder auch anderen Ethikkodizes geregelt 
ist, weitgehend redundant. Das wenige, was da-
nach übrigbleibt, sind überwiegend oberflächliche 
Selbstverständlichkeiten, wie z.B. dass Informati-
on, die der breiten Öffentlichkeit kommuniziert 
werden soll, allgemeinverständlich aber trotz-
dem wissenschaftlich vertretbar sein sollte. Dafür 
braucht man keinen fachlichen Ehrenkodex.

Aber vielleicht war der Ehrenkodex ohne-
hin immer schon weniger als Ethikregelwerk 
gedacht, sondern mehr eine Art Erklärung, wie 
nach Ansicht des Vorstands des WSVA (und der 
DGUF) Archäologie funktionieren sollte, bzw. 
was für Eigenschaften Archäologen und deren 
Organisationen haben sollen. Gerichtet scheint 
er vor allem an jene „neuen“ Teile des Berufs-
standes zu sein, die den in der Präambel genann-
ten „klassischen Berufszweige[n]“ 2010 noch etwas 
suspekt erschienen, d.h. insbesondere die pri-
vatwirtschaftlichen Fachfirmen und nicht in den 
Denkmalämtern oder Museen, sondern in Fach-
hochschulen oder Akademien ausgebildete Gra-
bungstechniker und Restauratoren. Schließlich 
widmet sich die erste Hälfte der Bestimmungen 
dem Ausgrabungswesen, der Auswertung von 
Grabungsfunden, Publikationen und wissen-
schaftlichen Kontroversen über die Interpreta-
tion bestimmter Funde, Befunde oder Grabungen 
insgesamt. Just in diesem Teil sind nun fast alle 
der deontologischen Regeln im Ehrenkodex als 
Muss-Bestimmungen, also als echte Pflichten for-
muliert. Dann hingegen, sobald es mit Funden 
mit unsicherer oder ungeklärter Herkunft zu den 
Museen und Sammlungen und dann noch den 
Universitäten – also den schon wohletablierten 
Bereichen des Faches – geht, sind die deontolo-
gischen Regeln für die in diesen Bereichen tätigen 

Archäologen nur noch als Soll-Bestimmungen – 
also als bloße Empfehlungen – gefasst.

Gleichzeitig schreibt der Ehrenkodex durch 
seine Themenwahl und Bestimmungen aber auch 
noch mehr fest. Zum einen legt er Privilegien 
von (primär oder gar ausschließlich studierten) 
Archäologen fest, einerseits z.B. gegenüber Gra-
bungstechnikern (z.B. Regeln 6., 21.), andererseits 
auch (Privilegien von Archäologen, Grabungs-
technikern und Restauratoren) gegenüber belie-
bigen Dritten (z.B. Regeln 1., 5., 32.). Gleichzei-
tig enthält er auch eine implizite Festschreibung 
eines Hoheitsprivilegs bzw. der Souveränität der 
Denkmalämter. Während sich in ihm nämlich ein 
recht detaillierter Pflichtenkatalog für Fachfirmen 
und ein weniger detaillierter Empfehlungskata-
log für zwei der in der Präambel genannten drei 
„klassischen Berufszweige“ in „Museen“ und „Uni-
versitäten“ findet, fehlen deontologische Regeln 
oder auch nur Empfehlungen für den dritten, 
die „Bodendenkmalpflege“, im Ehrenkodex völlig. 
Es spricht hier also der archäologische Souverän 
durch den WSVA-Vorstand zu seinen archäolo-
gischen „Untertanen“. Er scheint damit den ver-
trauensunwürdigen Plebs in der Privatwirtschaft 
im (großteils redundanten, weil ohnehin gesetz-
lich geregelten) Detail zu sagen, welche Pflichten 
sie zu erfüllen haben; und gibt der etwas vertrau-
enswürdigeren Bourgeoisie in Museen und Uni-
versitäten wohlmeinende Ratschläge, was sie un-
ter welchen Umständen wie tun sollten.

Schließlich definiert der Ehrenkodex auch ei-
nige Dinge jenseits des Faches selbst. In aller 
Deutlichkeit lehnt er jedwede Privateigentumsfä-
higkeit von „Archäologie“ ab, insbesondere durch 
Angehörige des archäologischen Berufsstandes. 
Diese Ablehnung wird aber auch – z.B. durch das 
Totalverbot jedweder Zusammenarbeit mit dem 
Kunsthandel und die Aufforderung, in Ländern 
ohne Schatzregal Funde sicherzustellen19 – auf 
außenstehende Dritte ausgedehnt. Diese radi-
kale Ablehnung eines menschen-, europa- und 
verfassungsrechtlich gewährleisteten, fundamen-
talen Grund- und Menschenrechts, verbindet 
und verstärkt er zudem mit der Konstruktion 
von Feindbildern; einerseits dem „Handel“, und 
andererseits den „Sponsoren“, die scheinbar „die 
Archäologie“ bedrohen und die daher von allen 
„Belangen“ des Faches völlig fernzuhalten bzw. 
auszuschließen sind. Die „Allgemeinheit“ schließ-
lich, deren Interesse an „Archäologie“ letztendlich 
dem Fach überhaupt erst seine Existenzberech-
tigung gibt und die auch der imaginierte (wenn 
auch kaum erwähnte) Nutznießer aller fachlichen 
archäologischen Tätigkeiten sind (bzw. sein 
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sollte), wird zum rein passiven Konsumenten der 
wissenschaftlichen und kulturellen Produkte rele-
giert. Diese Produkte erzeugt der archäologische 
Berufsstand primär für sich selbst, während die 
„Allgemeinheit“ von jeder aktiven Beteiligung an 
oder auch nur Befassung mit „der Archäologie“ 
ausgeschlossen wird.

Es handelt sich also bei genauerer Analyse 
des Ehrenkodex, auch wenn viele seiner Bestim-
mungen bei oberflächlicher Betrachtung durch 
und für Archäologen „richtig“ klingen, nicht um 
ein Regelwerk, das außenstehende Dritte vor un-
ethischem Verhalten von Archäologen und da-
durch verursachten Schaden schützen oder Vor-
teile aus der ethischen Arbeit von Archäologen 
bringen soll. Vielmehr handelt es sich um eine 
ausschließlich eigeninteressierte Erklärung des 
Selbstverständnisses „des Faches“, welche Vor-
rechte, Pflichten und Aufgaben seinen Angehöri-
gen zur Förderung der „Belange“ und Interessen 
„der Archäologie“ und der Archäologen zukom-
men; die gleichzeitig In- und Exklusionskriterien 
für die Zugehörigkeit oder Unzugehörigkeit zur 
Identitätsgruppe der „Archäologen“ festzusetzen 
versucht bzw. definiert. 

Als solches ist der Ehrenkodex nicht mehr als ein 
internes und externes Lobbyinstrument. Im inter-
nen Gebrauch dient er dazu, Abweichungen vom 
in ihm propagierten Selbstverständnis zu unter-
drücken; erforderlichenfalls um damit den Aus-
schluss Einzelner aus der Fachgemeinschaft unter 
Berufung darauf, dass diese gegen die (angeblich) 
für alle Archäologen verbindlichen Verhaltensre-
geln verstoßen hätten, scheinbar sachlich begrün-
den zu können. Extern hingegen dient er dazu, 
sich gegenüber Dritten auf (angeblich) allgemein-
verbindliche fachliche Verpflichtungen berufen 
zu können, die den berechtigten Interessen dieser 
Dritten mit höherem Gewicht entgegenstehen und 
die sich darauf Berufenden daher nicht nur dazu 
berechtigen, sondern sogar dazu zwingen, die-
se berechtigten Drittinteressen nicht zu beachten 
bzw. abzuwehren. Nutznießer des Kodex soll also 
auch keineswegs „die Allgemeinheit“ sein, sondern 
„die Archäologie“, verstanden sowohl als die mate-
riellen Überreste der Vergangenheit, als auch „das 
Fach“ als gesellschaftliche Institution als auch als 
soziale Identitätsgruppe, und konkrete Archäo-
logen zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen 
gegenüber fachexternen Dritten.

Dass die Durchsetzbarkeit einer solchen eigen-
interessierten Selbstverständniserklärung ver-
schwindend gering ist, versteht sich ebenso von 
selbst ebenso wie die Tatsache, dass dieser Ehren-
kodex innerfachlich überhaupt nicht tatsächlich 

durchgesetzt wird – ja nicht einmal ansatzweise 
durchzusetzen versucht wird. Es geht schließlich 
nicht wirklich darum, irgendwen, und sei es nur 
die völlig unbestimmt bleibende „Allgemeinheit“, 
vor ethischem Fehlverhalten durch Archäologen 
zu schützen. 

Auf dem Weg zu einer (neuen) archäologischen 
Ethik

Wie bereits zu Beginn dieses Artikels (und schon 
früher; siehe ScHrEiBEr Et Al., 2018; KArl, 2018b) 
festgestellt, braucht die Archäologie (als Wissen-
schaft und als Berufsstand) eine Ethik. Denn nur 
dadurch kann Vorkehrung dafür getroffen wer-
den, dass sie auch einigermaßen sozialverträglich 
ist, tatsächlich den Menschen dient und nicht nur 
selbstinteressiert oder gänzlich „schonungslos“ das 
eigentliche Ideal der Wissenschaft verfolgt, die 
„Wahrheitssuche“ (BErKA, 1999, 342). Der Ehren-
kodex von WSVA (2010) und DGUF (2011) kann 
das allerdings nicht nur nicht leisten, sondern ist 
selbst eher eine Anleitung zu unethischem denn 
zu ethischem Verhalten.

Will man eine sozialverträgliche archäolo-
gische Ethik, und ich gehe davon aus, dass die 
Fachgemeinschaft das tatsächlich will, muss man 
sich abschließend die Frage stellen, wie man eine 
solche entwickeln kann. Auf den Weg dahin ma-
chen kann man sich meiner Meinung nach am ein-
fachsten dadurch, dass man sich fragt, was dem 
Ehrenkodex – unbeachtlich einzelner, konkreter 
Bestimmungen – denn alles fehlt, was ein tatsäch-
lich nützlicher Ethikkodex brauchen würde.

Klare Definition der Adressaten?

Das erste davon könnte eine klare Definition der 
Adressaten sein, d.h. jener Personen bzw. Perso-
nenkreise, an die sich der Ethikkodex richtet. 

Selbst wenn dies, wie beim Ehrenkodex, „alle 
Archäologen“ sein sollen – und ich würde davon 
abraten – macht das eine Definition erforderlich, 
wer überhaupt mit dem Begriff Archäologen ge-
meint ist, denn das ist keineswegs selbstevident. 
Zwar neigt man im deutschen Sprachraum dazu, 
als Archäologen vorwiegend solche Personen zu 
verstehen, die ein einschlägiges Universitätsstudi-
um abgeschlossen haben; das aber führt zu zahl-
reichen Ab- bzw. Ausgrenzungsproblemen. So 
z.B. stellt sich die Frage, ob nicht auch schon Ar-
chäologiestudierende (und sei es nur angehende) 
Archäologen sind, deren Verhalten sich schon 
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während ihres Studiums am Kodex orientieren 
sollte. Gleiches gilt bezüglich der Grabungstech-
niker (und eventuell auch Restauratoren), die in 
ihrer alltäglichen beruflichen Tätigkeit ständig 
mit archäologischen Befunden bzw. Fundgegen-
ständen zu tun haben und daher eigentlich auch 
die archäologische Ethik berücksichtigen sollten. 
Gleichermaßen stellt sich die Frage, wie es sich 
mit kein einschlägiges Studium absolviert ha-
benden Autodidakten – ob man diese nun „Hob-
byarchäologen“ oder anders nennen will – verhält. 
Diese gibt es zweifellos (und kann und darf es, 
weil es sich dabei um ein Jedermannsrecht han-
delt, aufgrund der Wissenschaftsfreiheit auch ge-
ben) und sie sollten sich wohl ebenfalls an dieser 
archäologischen Ethik orientieren.

Auch erscheint es sinnvoll, sich gleich zu über-
legen, wer außer den bereits genannten Personen-
gruppen sich noch im Sinne dieser Ethik verhalten 
sollte; und diese in die Bestimmung der Adres-
saten des Kodex aufzunehmen. Schließlich haben 
auch zahlreiche andere Personengruppen nicht 
nur mit archäologischen Funden und Befunden zu 
tun, sondern auch berechtigte Interessen an diesen. 
Wenigstens anzudenken ist also, ob nicht auch die 
Eigentümer von Funden, Befunden und Dokumen-
tationen, Kunst- und Antikenhändler, Bauherren 
und die Bauindustrie, „Sponsoren“, Wissenschaft-
ler anderer Disziplinen, die Denkmalbehörden 
und deren Organe und eventuell auch Politiker als 
Adressaten eines solche Ethikkodex definiert wer-
den sollten. Schließlich kann auch deren Handeln 
archäologischen Interessen der noch zu definie-
renden Nutznießer Schaden zufügen oder Nutzen 
bringen. Diese Liste erhebt übrigens keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, kann also (und sollte 
eventuell?) durchaus noch erweitert werden.

Oder klare Definition des relevanten Handelns?

Alternativ könnte es allerdings effizienter und 
vor allem einfacher sein, statt vom Kodex ange-
sprochene Personenkreise die (Arten bzw. Natur 
von) Handlungen zu definieren, bei deren Pla-
nung die im Kodex dargestellten Prinzipien, Wer-
te und/oder Ziele berücksichtigt werden sollten. 
Der durch derartige Handlungen an den bzw. für 
die Interessen der vorgesehenen Nutznießer der 
Regelungen des Kodex voraussichtlich entste-
hende Schaden bzw. erwachsende Nutzen sollte 
dann im Sinne einer Risikoanalyse bzw. Kosten-
Nutzen-Rechnung abgeschätzt werden. Eine sol-
che Definition kann sehr einfach formuliert sein, 
z.B. wie folgt: 

Wer Handlungen bzw. Aussagen plant, die 
vorhersehbare Auswirkungen auf berechtigte 
Interessen von möglichen Nutznießern archä-
ologischer Funde und Befunde, populären ar-
chäologischen Darstellungen oder wissenschaft-
lichen archäologischen Erkenntnissen haben 
könnten, ist angehalten, eine Risikoanalyse bzw. 
Kosten-Nutzen-Rechnung im Sinne dieses Ko-
dex durchzuführen und darauf aufbauend seine 
Handlungen bzw. Aussagen derart zu gestal-
ten, dass schädliche Auswirkungen möglichst 
minimiert und nützliche maximiert werden.

Eine demonstrative Aufzählung von häufig rele-
vante Handlungen setzenden Personengruppen 
(z.B. die oben genannten) verbessert selbstver-
ständlich die Nutzerfreundlichkeit; eine genaue 
Definition der für diese Personengruppen ver-
wendeten Begrifflichkeiten ist in diesem Fall al-
lerdings dann nicht notwendig.

Klare Definition von konkreten Nutznießern

Es gibt nichts Bequemeres, aber auch nichts 
Unehrlicheres, als sich in einer Diskussion auf 
eine gänzlich undefinierte Personengruppe zu 
berufen, eine notwendigerweise schweigende 
Mehrheit, deren (angebliche) Interessen sich – 
natürlich rein zufälligerweise – mit den Eigenin-
teressen ihres selbsternannten Vertreters decken. 
Die für Archäo logie und (archäologische) Denk-
malpflege typische, ständige Berufung auf die 
„Allgemeinheit“, die „Öffentlichkeit“, „zukünftige 
Generationen“ (siehe dazu auch z.B. rüScH, 2004, 
2-3) oder gar „die Menschheit“ (KArl, 2024, 98-
104), ist genau das. Sie dient offensichtlich einzig 
dem Zweck, alle anderen gegenwärtig lebenden 
Menschen (als die selbsternannten Vertreter die-
ser unbestimmten Kollektive) – also alle anderen 
möglichen Nutznießer archäologiebezogenen 
Handelns – nicht nur vom Zugang zum, sondern 
sogar aus dem Diskurs über das archäologische 
Kulturerbe (und dessen Schicksal) gänzlich aus-
zuschließen. Wie schon Karl Schmitt diesbezüg-
lich festgestellt hat: „Wer Menschheit sagt, will 
betrügen“ (ScHMitt, 2015, 51). Um Archäologie 
qua einer Ethik archäologiebezogenen Handelns 
sozialverträglich zu machen, ist es daher unab-
dingbar notwendig, klar zu definieren, wer die 
konkreten Personen sind, die durch sie vor mög-
lichen schädlichen Handlungsfolgen geschützt 
bzw. deren Nutzen durch ethisches Handeln ma-
ximiert werden soll (wie beim hippokratischen 
Eid eben der konkret von der geplanten Behand-
lung betroffene Patient). 
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Zu diesen konkret von archäologiebezogenem 
Handeln betroffenen Menschen gehören selbst-
verständlich zuerst einmal „wir Archäologen“ 
selbst. Das bedeutet, dass die Eigeninteressen, 
die wir bei und mit unseren archäologiebezo-
genen Handlungen verfolgen, keineswegs aus-
geschlossen oder gar a priori anderen (Dritt-) In-
teressen hintangestellt werden. Wir können und 
dürfen nur nicht mehr unsere Eigeninteressen als 
die einer unbestimmten (und angenehmerweise 
für uns stimmlosen), überwältigenden Mehrheit 
fehlrepräsentieren, die alle anderen Interessen al-
ler anderen, konkret von archäologiebezogenen 
Handlungen betroffenen Personen überwiegen. 
Vielmehr müssen wir sie als das offenlegen, was 
sie sind – nämlich die Interessen, die wir selbst zu 
unserem eigenen Vorteil und Nutzen verfolgen.

Zu diesen konkreten Nutznießern gehören 
aber natürlich auch der Staat bzw. dessen Denk-
malbehörden und deren Organe. Auch deren („öf-
fentliche“) Interessen werden also keineswegs aus-
geschlossen oder gar a priori anderen („privaten“) 
Interessen hintangestellt. Sie können nur auch nicht 
mehr als die Interessen einer unbestimmten (und 
angenehmerweise für den Staat und dessen Or-
gane ebenso stimmlosen), überwältigenden Mehr-
heit fehlrepräsentiert werden. Vielmehr müssen 
sie auch als das offengelegt werden, was sie sind – 
nämlich die berechtigten Interessen des Staates als 
politisches Konstrukt und Rechtsperson, die mit 
den Interessen des Kollektivs aller Staatsbürger 
(also des eigentlichen Souveräns) übereinstimmen 
können, aber nicht unbedingt müssen (und oft tat-
sächlich nicht übereinstimmen).

Zu den konkreten Nutznießern gehören na-
türlich auch die Konsumenten unserer fachlichen 
Produkte, also das, was wir als „archäologiein-
teressierte Öffentlichkeit“ bzw. unser „Publikum“ 
bezeichnen können. Auch deren Interessen, z.B. 
an allgemeinverständlich kommunizierten und 
gleichzeitig verlässlichen, mit anerkannten wis-
senschaftlichen Methoden gewonnenen Erkennt-
nissen über die Menschheits- oder auch nur ihre 
jeweilige Lokalgeschichte werden dadurch weder 
ausgeschlossen noch anderen Interessen anderer 
konkreter Personen hintangestellt. Sie können 
nur nicht mehr irreführend als „das“ Interesse „der 
Öffentlichkeit“ an Archäologie dargestellt werden; 
sondern nur noch als das, was sie sind – eben die 
Interessen der an wissenschaftlichen archäolo-
gischen Erkenntnissen interessierten Menschen 
ohne archäologischen Studienabschluss.

Zusätzlich zu diesen, etwa dieselben Interes-
sen wie wir habenden Nutznießern gibt es eine 
Menge weiterer konkreter Personen, deren be-

rechtigte Interessen durch archäologiebezogene 
Handlungen geschädigt werden oder die aus 
solchen Handlungen Nutzen ziehen können; wie 
eben Eigentümer von archäologischen Funden, 
Befunden und Dokumentationen, Kunst- und 
Antikenhändler, Bauherren und Bauwirtschaft, 
„Sponsoren“ „Nachbar“-Wissenschaftler, Politiker 
usw. Auch diese haben, wenn auch wenigstens 
teilweise sehr andere, so doch ebenso berech-
tigte Interessen wie wir, die durch archäologie-
bezogene Handlungen geschädigt werden oder 
Nutzen daraus ziehen können. Wenigstens unter 
einer konsequentialistischen Ethik, die darauf ab-
zielt, dass Handlungen so gestaltet werden, dass 
der daraus vorhersehbar entstehende Schaden 
möglichst minimiert und der aus ihnen entste-
hende Nutzen möglichst maximiert wird, muss 
man auch diese konkreten Personen und deren 
berechtigte Interessen bei der Entscheidung da-
rüber, ob eine geplante Handlung überhaupt ge-
setzt und wie sie gestaltet werden sollte, mitbe-
rücksichtigen. Tut man das nämlich nicht, nimmt 
man wenigstens (im Sinne eines Eventualvor-
satzes) billigend in Kauf, dass diesen aus deren 
Interessen nicht berücksichtigen Handlungen 
(im Vergleich zum dafür jenen, deren Interessen 
berücksichtigt wurden, entstehenden Nutzen) 
unverhältnismäßiger Schaden entsteht und han-
delt somit unethisch. Dazu kommt außerdem 
erschwerend hinzu, dass eine (archäologische) 
Ethik, in der vorhersehbar von archäologischem 
Handeln „Betroffene“ und deren berechtigte Inte-
ressen unberücksichtigt bleiben, auch keinesfalls 
sozialverträglich sein, sondern nur Ressentiments 
jener erzeugen kann, die bzw. deren berechtigte 
Interessen unberücksichtigt bleiben.

Definition von Werten und/oder Prinzipien

Statt detailliert einen deontologischen Pflichten-
katalog zu erstellen, ist es nicht nur viel einfacher, 
sondern auch weitaus sinnvoller, Werte und Prin-
zipien zu definieren, die dem Einzelnen, der eine 
archäologiebezogene Handlung plant, eine Be-
wertung der vorhersehbaren Folgen dieser Hand-
lung bzw. ihre möglichst schadensminimierende 
und nutzenmaximierende Gestaltung gestattet.

Dabei ist das erste Prinzip bzw. der höchste 
Wert exakt der, der auch dem hippokratischen Eid 
zugrunde liegt: primum non nocere, das Schadens-
vermeidungs- und Nutzenmaximierungsprinzip.

Andere Prinzipien bzw. Werte kann man dann 
einfach aus anderen geeigneten Ethikleitfäden 
oder anderen wertentscheidenden Dokumenten 
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entnehmen. Soweit die archäologische Forschung 
betroffen ist, bieten sich z.B. die im einschlägigen 
Leitfaden der österreichischen Hochschulkonfe-
renz (HSK, 2020, 11-13) explizierten Prinzipien 
für Forschungsintegrität20 und -ethik21 an. In 
Hinblick auf die materielle Ressource, d.h. den 
Umgang mit archäologischen Fundstellen bzw. 
Funden und Befunden, bieten sich hingegen z.B. 
die sich aus der Zielbestimmung des Art. 1 Abs 
1 der La-Valetta-Konvention (EUroPArAt, 1992) 
ergebenden Werte samt der dieser Bestimmung 
inhärenten Wertehierarchie an. Ultima ratio und 
damit höchster Wert dieser Zielbestimmung ist 
die Förderung der kulturellen Erinnerung, das 
Instrument dafür und damit zweithöchster Wert 
die Nutzung des „archäologischen Erbes“ für wis-
senschaftliche Forschung, und, wenn diese Nut-
zung nicht möglich ist, als dafür notwendige Vo-
raussetzung und damit dritthöchster Wert dessen 
Schutz als Quelle für Forschung und Erinnerung 
(KArl, 2024, 109-110).22 

Prinzipien für den Museumsbetrieb können 
direkt aus dem ICOM (2004) Code of Ethics; für 
den Umgang mit menschlichen Überresten z.B. 
ebenfalls von ICOM (2013, 1), vom World Ar-
chaeological Congress (WAc, 1989; 2005), oder 
der EAA (2022) übernommen oder nach eigenem 
Gutdünken zusammengestellt werden; weitere 
relevant erscheinende Prinzipien durch Verweis 
auf andere Ethikkodizes bzw. entsprechende 
Unterlagen wie jene auf den Webseiten des Ver-
bands der Restauratoren.23 Man muss schließlich 
nicht jedes Mal, wenn man wohin will, das Fahr-
rad neu erfinden, auch nicht im Bereich ethischer 
Prinzipien und Werte.

Geeignete Sanktionen, die auch gesetzt werden

Schließlich bedarf es noch geeigneter Sankti-
onen; die, wenn ethisches Fehlverhalten bekannt 
wird, auch tatsächlich gesetzt werden. Hierbei 
ist allerdings gleich zu bedenken, dass es zwar 
allen Menschen und auch allen Organisationen 
freisteht, ihrer Ansicht nach unethisches Verhal-
ten öffentlich zu kritisieren,24 z.B. in öffentlichen 
(Fach- oder anderen, gegebenenfalls auch mo-
dernen sozialen) Medien, offenen Briefen usw. 
Solche (gerade wissenschaftlich) wertende Kritik 
genießt, solange sie nicht in ehrenrühriger Weise 
ausgedrückt wird, weitreichenden Schutz durch 
die Meinungsfreiheit (Art. 10 Europäische Men-
schenrechtskonvention [EMRK], EGMr, 2021, 12; 
Art. 5 Abs. 1 GG; Art. 13 StGG). Kritische Mei-
nungsäußerungen aber – auch wenn sie von sehr 

renommierten Fachgesellschaften kommen – blei-
ben nahezu immer völlig wirkungslos. Damit 
sind solche öffentlichen Äußerungen als Sanktion 
für Fehlverhalten eher ungeeignet. Das bedeutet 
natürlich nicht, dass sie völlig wertlos sind, im-
merhin bekennt sich eine Person oder Organisa-
tion, die sich derartig äußert, zu gewissen – näm-
lich ihren – ethischen Prinzipien; was schon weit 
mehr ist als zwar auf dem Papier einen Ethikko-
dex zu haben, aber sich nicht einmal kritisch zu 
äußern, wenn irgendjemand dagegen verstößt.25

Etwas, aber nicht viel, effektiver ist die direkte 
Sanktionierung von sich schuldhaft unethisch 
verhalten habenden Personen bzw. Organisati-
onen z.B. durch Ausschluss aus der betreffenden 
Organisation (z.B. dem Verein). Voraussetzung 
für eine derartige Sanktionierung ist natürlich, 
dass der zu Sanktionierende ein Mitglied dieser 
Organisation ist; und oft auch, dass die Organisa-
tion ein internes Gremium hat, das statutengemäß 
auf Basis von bewiesenen Verstößen gegen den 
Ethikkodex der Organisation Sanktionen gegen 
Mitglieder verhängen darf. Eventuell sogar erfor-
derlich ist, dass das betreffende Mitglied sich frei-
willig schriftlich zur Einhaltung des betreffenden 
Ethikkodex verpflichtet hat. Selbst wenn das (al-
les) der Fall ist, hat ein solcher Ausschluss aus 
einem archäologischen Fachverein aber in aller 
Regel kaum weiterreichende Konsequenzen für 
den derart Sanktionierten; außer vielleicht, dass 
er eine für Vereinsmitglieder im Jahresbeitrag in-
kludierte Vereinszeitschrift nun über den Buch-
handel bestellen muss. Solange Mitgliedschaft 
in der betreffenden Organisation also nicht z.B. 
eine Voraussetzung für eine berufliche Tätigkeit 
im betreffenden Berufsfeld ist, bleibt auch eine 
Sanktionierung durch Ausschluss aus der betref-
fenden Organisation weitgehend zahnlos.

Orientiert man den fachlichen Ethikkodex al-
lerdings an gewichtigeren Kodizes wie z.B. jenen 
von HSK (2020) bzw. MPG (2017), tun sich effek-
tivere Möglichkeiten auf, nämlich die, die gegen 
den Kodex verstoßende Person bei geeigneten 
Kontrollorganen anzuzeigen. Bei wissenschaft-
lichem Fehlverhalten, ob nun Verstöße gegen die 
gute wissenschaftliche Praxis oder die Wissen-
schaftsethik, können z.B. an Universitäten, For-
schungseinrichtungen und wohl auch in größeren 
Museen Ethikbeauftragte bzw. Ethikkommissi-
onen angerufen werden. Im öffentlichen Dienst 
können erforderlichenfalls mit der Dienstaufsicht 
betraute Vorgesetzte des sich Fehlverhaltenden 
angerufen werden. Bei besonders schwerwie-
genden Verstößen sind eventuell sogar Anzeigen 
an die Staatsanwaltschaft (oder in Österreich eine 
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Beschwerde an die Volksanwaltschaft) möglich. 
Dass im Fall von schwerwiegenden Verstößen 
gegen den Ethikkodex derartige Schritte gesetzt 
werden können (und erforderlichenfalls dann 
auch werden), ist im Ethikkodex deutlich zu ex-
plizieren. Ob diese Kontrollmechanismen, gerade 
im Bereich der Archäologie, immer effektiv funk-
tionieren, ist indes mehr als fraglich (siehe dazu 
KArl, 2020, 51-52; dieser Band). Aber wenn sich 
gut dokumentierte Beschwerden über das ethi-
sche Fehlverhalten eines Mitarbeiters bei einer 
Beschwerdestelle zu häufen beginnen, kommt 
auch ein mauernder Vorgesetzter oder eine Ethik-
kommission früher oder später in Zugzwang.

Vielleicht am effektivsten ist aber als Sank-
tion die Verweigerung bzw. Aberkennung wis-
senschaftlicher Drittanerkennung: Archäologie 
ist, selbst wenn man (wie ich) Autodidakten und 
Hobbyarchäologen als Teil des Faches anzuerken-
nen bereit ist (und noch viel mehr, wenn man das 
nicht ist), ein überwiegend wissenschaftliches Be-
rufsfeld. Beginnen eine Mehrzahl seiner Kollegen 
einem sich schuldhaft unethisch verhaltenden 
Archäologen unter Berufung auf dieses Fehlver-
halten jede wissenschaftliche Zusammenarbeit zu 
verweigern, Organisationen ihn aus Tagungen, 
Fachgremien usw. auszuschließen, ja erkennt sei-
ne Alma Mater ihm wegen gravierender Verstö-
ße seine akademischen Titel ab, muss der derart 
Sanktionierte bald sein Verhalten ändern oder ris-
kiert völlige fachliche Isolation. Und leistet ein si-
gnifikanter Anteil der Fachwelt (bei gleichzeitiger 
Einbringung von Dienstaufsichtsbeschwerden) 
sich unethisch verhaltenden Amtsorganen bzw. 
Behörden zivilen Ungehorsam bzw. spricht die-
sen explizit die wissenschaftliche Drittanerken-
nung ab, nimmt das diesen die für ihre effektive 
Tätigkeit erforderliche fachliche Legitimation.

Sanktionen müssen aber nicht nur angedroht, 
sondern bei nachweislichem Fehlverhalten auch 
umgesetzt werden. Das ist sowohl für Einzelper-
sonen als auch Organisationen unangenehm, die 
sich damit schließlich bis zu einem gewissen Grad 
exponieren, Ziel von Racheaktionen zu werden 
oder gar am Ende selbst isoliert dazustehen und 
sich den Ruf eines Querulanten, Nestbeschmut-
zers oder Schlimmeres einzuhandeln. Dieses Risi-
ko ist der Preis, den man dafür zu bezahlen bereit 
sein muss, wenn man eine Archäologie möchte, 
die nicht nur so tut als ob sie „das Beste“ für „alle“ 
zu erreichen versucht, während sie in Wahrheit 
höchst unethisch agiert, sondern die tatsächlich 
ethischen Prinzipien folgt und tatsächlich das Be-
ste für alle zu erreichen versucht. Genau das ist 
ethisch: Nicht jene Handlungen zu setzen, aus de-

nen man selbst den größten Nutzen zieht oder die 
einem selbst wenigstens nicht schaden (können), 
sondern das für alle Betroffenen insgesamt beste 
Ergebnis erzielen zu versuchen, auch wenn man 
dafür selbst auf Vorteile verzichten oder sogar 
Nachteile in Kauf nehmen zu müssen riskiert. 

Das ist übrigens dann auch die Nagelprobe, 
anhand derer man erkennen kann, ob eine Organi-
sation bzw. deren Organe Ethik ernst nimmt oder 
nicht. Hat sie einen Ehrenkodex, aber verhängt 
niemals Sanktionen, obwohl ihr ethisches Fehl-
verhalten in ihrem Tätigkeitsbereich zur Kenntnis 
gebracht wird, dann ist Ethik dieser Organisati-
on, d.h. ihren entscheidungsbefugten Organen, 
völlig egal bzw. verhält sich diese Organisation 
und deren entscheidungsbefugte Organe vermut-
lich selbst unethisch. Dasselbe gilt übrigens auch, 
wenn eine Organisation einen Ehrenkodex hat, 
aber nach einer vernichtenden Kritik wie der in 
diesem Beitrag geäußerten nicht ehrlich darüber 
reflektiert und diesen bei nächster Gelegenheit 
aufhebt; sich dann einen neuen, besseren Ethik-
kodex gibt und diesen auch tatsächlich verwen-
det. Dass die DGUF das tun wird, davon gehe ich 
als Vereinsmitglied aus.

A n m e r k u n g e n

1 In dem es sich allerdings tatsächlich gar nicht so klar 
ausgedrückt findet: am vermutlich nächsten kommt 
dem die Formulierung „διαιτήμασί τε χρήσομαι έπ‘ ώφελείῃ 
καμνόντων κατά δύναμιν καί κρίσιν έμήν, έπί δηλήσει δέ 
καί ὰδικίῃ εἴρξειν.“ (https://www.perseus.tufts.edu/
hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0249 
%3Atext%3DJusj.%3Asection%3D1 [29.11.2024]), „Meine 
Verordnungen werde ich treffen zu Nutz und Frommen der 
Kranken, nach bestem Vermögen und Urteil; ich werde sie be-
wahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht.“ (Müri, 1938, 
9) im eigentlichen „Eid“ im (antik kompilierten) Corpus 
Hippocraticum; bzw. die Empfehlung in Epedemien I, XI: 
„άσκεῖν περί τὰ νοσήματα δύο, ὠφελεῖν ἢ μὴ βλάπτειν.“, „As to 
diseases, make a habit of two things – to help, or at least to do no 
harm.“ (JonES, 1868, 165).

2 Für konkrete Fallbeispiele, in denen Archäologen ihre 
fachethischen Ansichten über geltendes Recht gestellt ha-
ben, siehe Karl (2020).

3 … das jeder einzelne Wissenschaftler bei seinen (wissen-
schaftlichen Forschungs- und sonstigen) Handlungen selbst-
verständlich auch beachten muss (siehe MPG, 2017, 5-6).

4 Art. 27 Abs. 1 AEMR, VErEintE nAtionEn 1948; Art. 15 
ICESCR Abs. 1-3, VErEintE nAtionEn 1966; Art. 13 CFREU, 
EUroPäiScHE Union 2010, 394; Art. 5 Abs. 3 deutsches 
Grundgesetz; Art. 17 österreichisches Staatsgrundgesetz.

5 Die auch nur hypothetisch aufgestellte Behauptung, 
„die Archäologie“ wäre eine essenzielle Lebensgrundlage 
für Menschen, wird schon allein durch die allgemein be-

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0249%20%3Atext%3DJusj.%3Asection%3D1
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0249%20%3Atext%3DJusj.%3Asection%3D1
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0249%20%3Atext%3DJusj.%3Asection%3D1
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kannte Tatsache schlüssig widerlegt, dass es „die Archäo-
logie“ im gegenwärtigen (wissenschaftlichen) Sinn erst seit 
wenigen Jahrhunderten gibt; „Archäologie“ im Sinne „ma-
terielle Überreste der Vergangenheit“ oder „Geschichten über 
die (ferne) Vergangenheit erzählen“ (in ihrem ursprünglichen 
Sinn in Platons Hippias Major (VAncAMP, 1996) hingegen 
notwendigerweise immer mehr als genug geben wird.

6 Und zwar, wie sich aus dem Kontext des gesamten 
Textes ergibt, wohl als staatsähnliche Institution, deren 
„Bürger“ bzw. „Untertanen“ alle Archäologen sind und – 
ähnlich wie ein Staat über sein Territorium – (wenigstens 
intern) Gesetzgebungskompetenz über ihr Herrschaftsge-
biet – eben „die Archäologie“ – hat.

7 Mit Drittnützlichkeit ist hier sowohl Nützlichkeit für 
fachfremde Personen mit berechtigten rechtlichen Inte-
ressen an Archäologie (z.B. Eigentümer archäologischer 
Fundstellen bzw. Funden; die Bauwirtschaft etc.) als auch 
für die ebenfalls fachfremde „allgemeine Öffentlichkeit“, d.h. 
Personen mit berechtigten kulturellen (Bildungs-, Unter-
haltungs-, Freizeitgestaltungs- etc.) Interessen an Archäo-
logie gemeint.

8 Wobei allerdings zu bedenken ist, dass archäologische 
Denkmalpflege im deutschsprachigen Verständnis keine 
Wissenschaft, sondern eine (politische) Ideologie ist (sie-
he dazu auch HEBErt, 2018, 83-84), die letztlich auf vor-
demokratische, nationalistische, paternalistische, spätro-
mantische Vorstellungen des 19. Jahrhunderts zurückgeht 
(KArl, 2024, 93-104). Inwieweit eine solche Bestimmung in 
einer modernen Wissenschaftsethik etwas verloren hat, sei 
dahingestellt (aber spezifisch darauf verwiesen, dass ide-
ologische Dogmata; siehe WillEMS, 2012, 1) als Form der 
– im konkreten Fall staatlichen – Fremdbestimmung ge-
nau die Form der Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit 
sind, gegen die sich der Grundgedanke der Wissenschaft 
und deren menschen-, europa-, und verfassungsrecht-
licher Schutz ganz konkret richtet (BErKA, 1999, 342).

90 „While surely useful and important in some situations, preser-
vation in situ is too problematic in several ways to be acceptable 
as an ethical principle with broad validity.“ (WillEMS, 2012, 1).

10 Nur am Rande sei bemerkt, dass trotz Aufnahme dieser 
Regel noch kein archäologischer Denkmalpfleger durch 
WSVA oder DGUF für einen Verstoß gegen diese Bestim-
mung sanktioniert worden zu sein scheint, obgleich die 
meisten davon regelhaft nicht dafür Sorge tragen, dass bei 
denkmalpflegerisch notwendigen Maßnahmen tatsächlich 
Alternativen zur Ausgrabung der betroffenen „Denkmale“ 
erreicht werden, sondern deren Zerstörung durch Ausgra-
bung erlauben.

11 Bezüglich Bestimmung 12 war das 2010 noch umso mehr 
der Fall, als damals noch nicht (einmal) in ganz Deutsch-
land (geschweige denn im Rest der Welt) ein generelles 
staatliches Schatzregal für Grabungsfunde bestand, der 
endgültige Fundverbleib also auch bei Rettungsgrabungen 
nicht unbedingt automatisch durch die Denkmalschutzge-
setzgebung geregelt war.

12 Die rechtliche Unmöglichkeit eines vorab rechtswirk-
samen Verzichts ergibt sich einerseits aus der Tatsache, 
dass sie vor deren Entdeckung keine rechtliche Verfü-
gungsgewalt über sie haben und sich daher in Ermange-
lung eines sie dazu berechtigenden Eigentumstitel dieser 

Fundsache auch nicht iSd § 362 ABGB „begeben, das ist, 
sie verlassen“ können; und andererseits aus der Tatsache, 
dass Findern – selbst wenn sie zuvor, ohne überhaupt ir-
gendeinen Fund entdeckt zu haben, generell auf alle zu-
künftigen Funde verzichten – dennoch aufgrund des ge-
setzlichen Automatismus im Augenblick der Entdeckung 
eines neuen Fundes ein originärer (d.h. gänzlich neuer) 
Eigentumstitel entsteht. Dazu kommt dann noch, dass 
wenigstens in Österreich ein genereller vorab-Verzicht auf 
zum Zeitpunkt des Verzichts dem Verzichtenden noch un-
bekanntes, ihm erst künftig entstehen (könnendes) Eigen-
tum generell sittenwidrig und daher ebenfalls nichtig ist. 
Die bisher übliche (allerdings rechtlich immer schon eini-
germaßen fragwürdige) Handhabung, dass alle bei kom-
merziellen Grabungen entdeckten Funde Eigentum des 
Grabungsauftraggebers werden, ist seit 1.9.2024 aufgrund 
des Wegfalls der Gesetzesfiktion des alten § 10 Abs. 1 
DMSG, dass „bewegliche Bodendenkmale“ stets als „Schatz-
funde“ iSd § 398 ABGB gelten, nicht mehr möglich. Viel-
mehr sind seit 1.9.2024 bezüglich aller Grabungsfunde, die 
nicht aus „Geld, Schmuck oder andern Kostbarkeiten“ (§ 398 
ABGB) bestehen, nicht mehr die Schatzfundregelungen 
der § 398-401 ABGB zur Anwendung zu bringen (die 
durch § 401 sinngemäß den Auftraggeber von „Arbeitsleu-
ten“, die „explizit zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen“ 
wurden, zum Finder iSd § 389 Abs. 1 ABGB machen), son-
dern die Regelungen des § 397 ABGB. Diese Funde von 
„vergrabene[n], eingemauerte[n] oder sonst verborgene[n] Sa-
chen eines unbekannten Eigentümers“ regelnde Bestimmung 
rekurriert bezüglich der Eigentumsfrage auf die Bestim-
mung des § 395 ABGB, die dem Finder iSd § 389 Abs. 1 
ABGB (nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 6 Mo-
naten bzw. bei Funden mit Verkehrswert von über € 100 
1 Jahr) originäres ungeteiltes Eigentum an seinen Funden 
entstehen lässt. Dazu, dass im rechtlichen Sinn der „Fin-
der“ eines (im konkret zitierten Fall „Schatz“-) Fundes die 
natürliche Person ist, die ihn „zuerst gesehen“ (und gegebe-
nenfalls iSd § 389 Abs. 1 ABGB „an sich“ genommen) hat, 
siehe OGH 12.10.1982, 4 Ob 604/81.

13 Und Fachvereine, die sich Autorität über alle Angehö-
rigen des betreffenden Faches anmaßen, sind gesellschaft-
liche Mächte.

14 Die noch dazu im konkreten Fall streng genommen 
nicht einmal mehr als deontologische Regel, sondern als 
unbestreitbare Tatsachenfeststellung formuliert ist.

15 Ob es sich dabei tatsächlich um eine Tatsache handelt, 
sei an dieser Stelle dahingestellt.

16 Wer bzw. was diese „verantwortliche Stelle“ ist, bleibt un-
definiert und damit völlig unklar.

17 Wie z.B. der „Streit“ zwischen mir und der deutschspra-
chigen staatlichen archäologischen Denkmalpflege daraus 
folgt, dass mein (übrigens: wissenschaftlicher) Zugang zur 
archäologischen Denkmalpflege dem Paradigma der Criti-
cal Heritage Studies und der rationalistischen, modernen 
„Kulturerbe“-Schule zuzuordnen ist, während die deutsch-
sprachige Denkmalpflege unreflektiert dem (eben: ideolo-
gischen; HEBErt, 2018, 83-84) Konservierungsparadigma 
der romantischen „Denkmal“-Schule des späten 19. und 
frühen 20. Jh. folgt (siehe dazu KArl, 2024).

18 Die es in Deutschland inzwischen ja nicht mehr gibt. 
Trotzdem: Finder erwerben in aller Regel rechtmäßigen Be-
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sitz an ihren Funden und sind durch § 966 Abs. 1 BGB ge-
setzlich zur treuhändischen Verwahrung der Fundsachen 
verpflichtet und gem. § 967 BGB nur auf Anordnung der 
zuständigen Fundbehörde zur Ablieferung der Fundsa-
chen bei dieser berechtigt und verpflichtet. Die zuständige 
Fundbehörde ist dabei bis zum Eintritt der Rechtswirksam-
keit der Feststellung der Tatsache, dass die konkrete Fund-
sache herrenlos ist, nicht die örtlich zuständige Denkmal-
behörde, die nur für herrenlose Funde mit Denkmalwert 
zuständig ist, selbst in Ländern mit Schatzregal.

19 Eine Aufforderung, die wenigstens zu grob rechtsmiss-
bräuchlichem, wenn nicht sogar widerrechtlichem Verhal-
ten von Archäologen führen kann; siehe dazu z.B. KArl, 
2020, 40-61.

20 Unabhängigkeit, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Trans-
parenz und Fairness (HSK 2020, 11-12).

21 Autonomie bzw. Selbstbestimmung (auch: Respekt vor 
der Würde und Unversehrtheit des Menschen), das um-
fassende Nichtschadensprinzip (Berücksichtigung der 
Mehrdimensionalität von Schäden, z.B. physisch, psy-
chisch, sozial, finanziell, ökologisch, etc.) und Gerechtig-
keit (Fairness, Gleichbehandlung und Güterverteilung) in 
wem der Nutzen der Forschung zugutekommt und wer 
ihre Risiken und Belastungen tragen soll.

22 Aus diesen Prinzipen (HSK 2020, 11-13; Art. 1 Abs. 1 
EUroPArAt 1992) ergeben sich z.B. ganz von selbst prak-
tisch alle der Regeln 1.-27. des Ehrenkodex (WSVA, 2010; 
DGUF, 2011), allerdings ohne die mit letzteren verbun-
dene Rigidität, die den deontologischen Pflichtenkatalog 
des Ehrenkodex weitgehend unbrauchbar macht. Zudem 
ergibt sich daraus z.B. auch eine Präferenz – ganz im Sinne 
von Willems (2012, 1) in FN 8 wörtlich zitierter Einschrän-
kung, dass diese als ethisches Prinzip mit breiter Gültig-
keit ungeeignet, aber unter bestimmten Umständen nütz-
lich und wichtig sei – für die Erhaltung archäologischer 
Funde und Befunde in situ (nämlich wo sie konservato-
risch möglich und nicht nur eine irreführend als Erhaltung 
bezeichnet Belassung in situ ist; KArl, 2018a).

23 Verband der Restauratoren (2024). Grundlagentexte: 
https://www.restauratoren.de/beruf/grundsatzpa-
piere/ [1.12.2024].

24 Und zwar ganz ohne sich das Recht dazu explizit vor-
zubehalten, wie dies im Ehrenkodex (WSVA, 2010; DGUF, 
2011) geschieht.

25 Was regelhaft dazu führt, dass selbst die Mitglieder 
der Organisation, die sich diesen Verhaltenskodex gege-
ben hat, dessen Existenz oder wenigstens Inhalt binnen 
kürzester Zeit vergessen; d.h. der Kodex zu einem reinen 
Feigenblatt bzw. Tugendsignal verkommt, das verstecken 
soll, dass die Organisation sich in Wahrheit für Ethik über-
haupt nicht interessiert.
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